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1. ALLGEMEINES 

Aufgrund der komplexen Rechtslage im Bereich des Öffnungszeiten- bzw. 
Ladenschlussrechtes wird im Folgenden versucht, eine kurze Übersicht über die 
wichtigsten geltenden Bestimmungen zu geben. Verfassungsrechtlich ist die Materie des 
Ladenschlussrechtes den Kompetenztatbeständen des Art.10 Abs.1 Ziffer 8 B-VG 
("Angelegenheiten des Gewerbes und der Industrie") und Art.10 Abs.1 Ziffer 11 B-VG 
("Arbeitsrecht") zuzuordnen. In beiden Angelegenheiten obliegen dem Bund die 
Gesetzgebung und die Vollziehung. Aufgrund der genannten 
Gesetzgebungskompetenzen wurde das Öffnungszeitengesetz 2003 (in Kraft seit 
1.August 2003), das Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz und das 
Arbeitsruhegesetz erlassen. Der Einfachheithalber wird dann im folgenden besonders 
auf die Öffnungszeiten des Einzelhandels eingegangen.  

 

Im Rahmen des jüngsten Novelle zum Öffnungszeitengesetz 2003 hat der Bund im 
Bundesgesetzblatt I Nr. 62/2007 folgende umfassende Änderungen betreffend die 
Öffnungszeiten von Verkaufsstellen erlassen (seit 01. Jänner 2008 in Kraft): 

 Allgemeine Offenhaltezeiten an Werktagen: 
Die Verkaufsstellen können an Montagen bis Freitagen von 6 Uhr bis 21 Uhr, an 
Samstagen von 6 Uhr bis 18 Uhr offen gehalten werden. 

 Wöchentlicher Offenhalterahmen: 
Der wöchentliche Offenhalterahmen wird mit 72 Stunden festgesetzt. 

  Berücksichtigung besonderer Einkaufsbedürfnisse: 
Bei Vorliegen besonderer Einkaufsbedürfnisse (z.B. Deckung des typischen 
frühmorgendlichen Einkaufsbedarfes von Pendler/innen; aus Anlass von 
Einkaufsevents; im Interesse des Tourismus) sollen die Landeshauptmänner durch 
Verordnung eine Erweiterung der allgemeinen Offenhaltezeiten vornehmen können. 

 Die geltenden Bestimmungen betreffend die Sonn- und Feiertagsruhe werden 
beibehalten. 

 



- 3 - 

 
© Mag. Marcus Watzdorf 

Stand: 26.11.2009 

 

2. ÖFFNUNGSZEITEN 

Der Ladenschluss für den Einzelhandel ist im Öffnungszeitengesetz 2003 geregelt. Im 
Öffnungszeitengesetz 2003 sind Regelungen für ein Offenhalten sowohl an Werktagen 
als auch an Sonn- und Feiertagen enthalten.  

Gemäß § 1 Abs.1 Öffnungszeitengesetz 2003 gelten die Bestimmungen des 
Öffnungszeitengesetzes, abgesehen von den Ausnahmen des § 2, für "alle ständigen 
und nichtständigen für den Kleinverkauf von Waren bestimmten Betriebseinrichtungen 
(Läden und sonstige Verkaufsstellen)" von Unternehmungen, die der Gewerbeordnung 
1994 unterliegen. 

Ausnahmen gemäß § 2: 

 Warenausgaben aus den Automaten 

 Warenverkauf im Rahmen eines Gastgewerbes 

 Marktverkehr 

 Verkaufsstellen im Kasernenbereich 

 Tankstelle (Betriebsstoffe für Kraftfahrzeuge und Kleinverkauf von Waren) 

Das Öffnungszeitengesetz 2003 enthält allgemeine Ladenschlussregelungen sowie 
sachliche (einzelne Warengruppen) und gebietsweise Sonderregelungen. Weiters sind 
im § 4a Öffnungszeitengesetz 2003 weitgehende Verordnungsermächtigungen für die 
Landeshauptmänner enthalten. Bei Vorliegen besonderer Einkaufsbedürfnisse (z.B. 
Deckung des typischen frühmorgendlichen Einkaufsbedarfes von Pendler/innen; aus 
Anlass von Einkaufsevents; im Interesse des Tourismus) sollen die Landeshauptmänner 
durch Verordnung eine Erweiterung der allgemeinen Offenhaltezeiten vornehmen 
können. 

Aufgrund der genannten Verordnungsermächtigung wurde in Tirol die Verordnung vom 
21. Dezember 2007 über die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen (Tiroler 
Öffnungszeitenverordnung 2008) im LGBl. Nr. 97 kundgemacht. Diese Verordnung ist 
mit 1. Jänner 2008 in Kraft getreten.  
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2.1. Öffnungszeiten an Werktagen 

2.1.1. Allgemeine Öffnungszeiten 

Gemäß § 4 Abs.1 Öffnungszeitengesetz 2003 dürfen die Verkaufsstellen grundsätzlich  
an Werktagen, außer Samstagen, von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr und an Samstagen von 
6.00 Uhr bis 18.00 Uhr offen gehalten werden. Gemäß Abs.2 dürfen Bäckereibetriebe ab 
5.30 Uhr offengehalten werden. Gemäß Abs. 3 darf die Gesamtoffenhaltezeit in allen 
Fällen innerhalb einer Kalenderwoche 72 Stunden nicht überschreiten. 

 

2.1.2. Sonderregelungen 

Im § 6 des Öffnungszeitengesetzes 2003 sowie im § 3 der Tiroler 
Öffnungszeitenverordnung 2008 sind Sonderregelungen für bestimmte Tage enthalten. 

Im § 7 des Öffnungszeitengesetzes 2003 sind Sonderregelungen für Verkaufsstellen 
bestimmter Art (Bahnhöfe, Flugplätze, Theater, Museum, etc.) enthalten, auf die jedoch 
hier nicht näher eingegangen werden soll. Ebenso bestehen aufgrund dieser 
Bestimmung Sonderregelungen für Messen. 

Der § 4a Öffnungszeitengesetz 2003 enthält verschiedene Verordnungsermächtigungen 
für die Landeshauptmänner, die gebietliche und auch saisonale Sonderregelungen 
ermöglichen (näheres dazu im Kapitel 3.2. Verordnungsermächtigungen). 

 

2.2. Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 

2.2.1 Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszeitengesetz 2003 

Gemäß § 3 Öffnungszeitengesetz 2003 sind Verkaufsstellen an Samstagen nach 18.00 
Uhr, an Sonntagen, an Feiertagen und an Montagen bis 6.00 Uhr geschlossen zu halten, 
sofern nicht Ausnahmen im Öffnungszeitengesetz oder in einer 
Durchführungsverordnung der Landeshauptmänner enthalten sind. Zur Regelung dieser 
Ausnahmen sind im § 5 Öffnungszeitengesetz 2003 weitgehende 
Verordnungsermächtigungen für die Landeshauptmänner vorgesehen. In Tirol sind diese 
Ausnahme in der Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008, LGBl. 97/2007, geregelt. 
Weitere Details dazu siehe Kapitel 3.2 „Verordnungsermächtigungen und Verordnungen 
des Landeshauptmannes“ und in der Anlage 1. 
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„8. Dezember-Regelung“: 

Gemäß § 13a Arbeitsruhegesetz ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern am 8. 
Dezember in Verkaufsstellen gemäß § 1 Abs. 1 und 3 des Öffnungszeitengesetzes 2003 
zulässig, wenn der 8. Dezember auf einen Werktag fällt. Der Arbeitnehmer hat das 
Recht, die Beschäftigung am 8. Dezember auch ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
Kein Arbeitnehmer darf wegen der Weigerung, am 8. Dezember der Beschäftigung 
nachzugehen, benachteiligt werden. 

 

2.2.2 Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten an Sonn- und Feiertagen 

Die Möglichkeit zur Ausübung von gewerblichen Tätigkeiten (ausgenommen 
Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszeitengesetz 2003) an Sonn- und Feiertagen 
ergibt sich aus einzelnen Bestimmungen des Sonn- und 
Feiertagsbetriebszeitengesetzes, in denen wiederum auf das Arbeitsruhegesetz 
verwiesen wird. Vom sachlichen Geltungsbereich her umfasst das Sonn- und 
Feiertagsbetriebszeitengesetz alle Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung 1994 
unterliegen und das Arbeitsruhegesetz gilt für "Arbeitnehmer aller Art". Gemäß § 2 Abs.2 
Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz dürfen Betriebsstätten an Sonn- und 
Feiertagen nur für die Ausübung von, unter § 2 Abs.1 Ziffer 1-3 fallende Tätigkeiten 
offengehalten werden. Tätigkeiten, die in den Tatbeständen der Ziffer 2 (Tätigkeiten 
mittels Selbstbedienungsautomaten), der Ziffer 3 (Gastgewerbebetriebe) und der Ziffer 4 
(persönliche Tätigkeiten des Gewerbetreibenden) enthalten sind, werden im folgenden 
nicht detailliert behandelt. 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen ist primär die 
Regelung im § 2 Abs.2 Ziffer 1 lit.a. Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz 
interessant, der für die Zulässigkeit der Durchführung gewerblicher Tätigkeiten an Sonn- 
und Feiertagen auf arbeitsrechtliche Vorschriften verweist, nach denen die 
Beschäftigung von Arbeitnehmern zulässig sein muss. Als solche arbeitsrechtliche 
Vorschriften kommen in diesem Zusammenhang insbesondere einzelne Bestimmungen 
des Arbeitsruhegesetzes und auf dessen Grundlage erlassener Verordnungen in 
Betracht. Das Arbeitsruhegesetz selbst, lässt die Beschäftigungen für zwei für den 
Ladenschluss beachtliche Bereiche zu, nämlich auf Messen und messeähnlichen 
Veranstaltungen (§ 17) und in bestimmten Verkaufsstellen (§ 18 - in Bahnhöfen, 
Flugplätzen, § 22d Abs 2 für bestimmte Dienstleistungsbetriebe wie z.B. Friseure). 
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Aufgrund der Verordnungsermächtigung des § 12 Arbeitsruhegesetz wurde vom 
Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten die Arbeitsruhegesetzverordnung erlassen. Gemäß § 1 
Abs.1 dieser Verordnung dürfen während der Wochenend- und Feiertagsruhe nur die in 
der Anlage der Verordnung angeführten Tätigkeiten während der jeweils festgelegten 
Zeiträume von Arbeitnehmern ausgeübt werden (z.B. kulturelle Veranstaltungen, 
Fremdenverkehr und Freizeitgestaltung, Heil- und Pflegeanstalten, Verkaufsstellen für 
Süßwaren, Tabaktrafiken, Christbaumverkauf und Blumenhandel), wobei die Zahl der 
Beschäftigten auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu beschränken ist. Im § 13 
Arbeitsruhegesetz ist eine Verordnungsermächtigung für die Landeshauptleute 
enthalten, die Ausnahmen zu dem Arbeitsruhegesetz vorsehen können (Details dazu im 
Kapitel 3.2. Verordnungsermächtigungen). 

 

 

3. RECHTSQUELLEN 

3.1. Bundesgesetze 

 Öffnungszeitengesetz 2003  

 Sonn- und Feiertagsbetriebszeitengesetz 

 Arbeitsruhegesetz 

 

3.2. Verordnungsermächtigungen und Verordnungen des Landeshauptmannes: 

3.2.1 an Werktagen: 

§ 4a Öffnungszeitengesetz 2003: 
Im Rahmen der vorgegebenen Offenhaltezeit kann der Landeshauptmann nach Anhö-
rung der zuständigen gesetzlichen Interessensvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer mit Verordnung unter Berücksichtigung der Einkaufsbedürfnisse der 
Bevölkerung, der Pendler und der Touristen sowie besonderer regionaler und örtlicher 
Gegebenheiten die erweiterte Offenhaltezeiten festlegen. 

 Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008, LGBl Nr. 97/2007 
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§ 4a Abs. 2 Öffnungszeitengesetz 2003: 
Für Verkaufsstellen von Bäckereibetrieben, Naturblumen, Süßwaren und Obst kann der 
Landeshauptmann durch Verordnung eine 72 Stunden übersteigende wöchentliche 
Gesamtoffenhaltezeit festlegen; in einer solchen Verordnung kann der 
Landeshauptmann auch bestimmen, dass die genannten Verkaufsstellen am Samstag 
nach 18.00 Uhr offen gehalten werden können. 

 Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008, LGBl Nr. 97/2007 

 

3.2.2 an Sonn- und Feiertagen: 

§ 5 Abs. 2 Öffnungszeitengesetz 2003: 

Für Verkaufstätigkeiten an Samstagen nach 18.00 Uhr, an Sonntagen, an Feiertagen 
oder an Montagen bis 5.00 Uhr für die ein besonderer regionaler Bedarf besteht, hat der 
Landeshauptmann nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen 
Interessensvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmern durch Verordnung jene 
Zeiten festzulegen, in denen diese Tätigkeiten ausgeübt werden dürfen. Dabei kann 
auch ein besonderer örtlicher oder saisonaler Bedarf berücksichtigt werden. 

 Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008, LGBl Nr. 97/2007 

§ 5 Abs. 3 Öffnungszeitengesetz 2003: 

Wenn ein außergewöhnlicher regionaler Bedarf an Versorgungsleistungen gegeben ist, 
kann eine Verordnung nach dem oben zitierten Absatz 2 auch die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern zulassen. 

 Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008, LGBl Nr. 97/2007 
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Anlagen: 

 
1. Tirol 

 Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008 
 
2. Bund 

 Öffnungszeitengesetz 2003 
 Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz (BZG) 
 Arbeitsruhegesetz (ARG) 
 Arbeitsruhegesetz-Verordnung (ARG-VO) 
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Anlage 1 - Verordnungen in Tirol 

Land 
Tirol 
Langtitel 
Verordnung des Landeshauptmannes vom 21. Dezember 2007 über die 
Öffnungszeiten von Verkaufsstellen  
(Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008) 
 
LGBl. Nr. 97/2007, 89/2009 
Präambel/Promulgationsklausel 
Aufgrund der §§ 4a und 5 des Öffnungszeitengesetzes 2003, BGBl. I 
Nr. 48, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 62/2007, wird 
verordnet: 

1. Abschnitt 
Allgemeines 
 
§ 1 
Begriffsbestimmungen 
 
(1) Als Sommersaison gilt die Zeit vom 15. Juni bis zum 30. 
September. 
(2) Als Wintersaison gilt die Zeit vom 20. Dezember bis 
einschließlich Ostermontag. 
(3) Als Wintervorsaison gilt die Zeit vom letzten Sonntag im November bis 
zum 19. Dezember. 

2. Abschnitt 
Öffnungszeiten von Verkaufsstellen an Werktagen 
 
§ 2 
Öffnungszeiten für Verkaufsstellen bestimmter Art und für 
bestimmte Anlässe 
 
Abweichend von den Bestimmungen des Öffnungszeitengesetzes 
2003 dürfen offen gehalten werden: 
a) Verkaufsstellen für Lebensmittel und Campingartikel 
innerhalb eines Campingplatzes an Samstagen bis 21.00 Uhr, 
b) in der Altstadt der Landeshauptstadt Innsbruck 
(einschließlich der beiden Seiten der Grenzstraßen Rennweg, 
Herzog-Otto-Straße, Marktgraben, Burggraben) Verkaufsstellen 
ausschließlich für den Verkauf von Ansichtskarten und 
Reiseandenken in der Zeit vom 15. Mai bis einschließlich 15. 
Oktober jeden Jahres an Werktagen einschließlich der Samstage 
bis 21.30 Uhr. 

§ 3 
Öffnungszeiten für den Verkauf im Umherziehen und im 
Straßenhandel an Samstagen 
 
(1) Offene Verkaufsstände, Verkaufsbuden und Kioske, die über 
keinen eigenen Kundenraum verfügen, dürfen an Samstagen bis 
22.00 Uhr offen gehalten werden. Diese Ausnahme gilt nicht für 
provisorische Verkaufsstände, die vor einem Ladengeschäft 
aufgestellt werden. 
(2) Für den Straßenverkauf von frisch gerösteten Früchten 
sowie Maroni und Kartoffeln oder von Speiseeis an Samstagen 
wird eine Verkaufsendzeit von 21.00 Uhr festgesetzt. 

3. Abschnitt 
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Öffnungszeiten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen 
(ohne Beschäftigung von Arbeitnehmern) 
 
§ 4 
Verkaufstätigkeiten in Saisonorten 
 
(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufstätigkeiten und 
alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung 
von Kunden zur Versorgung mit Gegenständen des täglichen 
Bedarfs, wie Lebensmittel, Fotoartikel, Sportartikel, 
Bekleidung, Schuhe, Artikel zur persönlichen Hygiene, 
Drogeriewaren, Schmuck und sonstige Kleinartikel, in der 
Winter- und Sommersaison in Saisonorten (Anlage 1) ohne 
Beschäftigung von Arbeitnehmern ausgeübt werden. In besonders 
tourismusintensiven Orten (Anlage 2) dürfen diese Tätigkeiten  
auch in der Wintervorsaison ausgeübt werden. 
(2) Die Tätigkeiten nach Abs. 1 dürfen in der Zeit von 8.00 
bis 20.00 Uhr und im Ausmaß von höchstens sechs Stunden 
ausgeübt werden. 

§ 5 
Verkaufstätigkeiten bei Kirchweihfesten 
 
Anlässlich von Kirchweihfesten dürfen an Sonn- und Feiertagen 
Verkaufstätigkeiten und alle damit im Zusammenhang stehenden 
Tätigkeiten zur Betreuung von Kunden in der jeweiligen 
Gemeinde in der Zeit von 10.00 bis 18.00 Uhr ausgeübt werden. 

§ 6 
Verkaufstätigkeiten bei Krankenanstalten 
 
(1) In allen Gemeinden Tirols mit Krankenanstalten sind der 
Verkauf und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 
zur Betreuung von Patienten, Bewohnern und Gästen in 
unmittelbarer Nähe des Eingangs von Krankenanstalten zulässig, 
soweit nicht innerhalb der Krankenanstalt eine entsprechende 
Einrichtung besteht. 
(2) Die Betriebe dürfen ganzjährig während der Besuchszeiten 
im Ausmaß von höchstens vier Stunden täglich offen gehalten 
werden. Die Arbeitnehmer dürfen zu Dienstleistungen höchstens 
in der Dauer von vier Stunden täglich herangezogen werden. 

4. Abschnitt 
Beschäftigung von Arbeitnehmern an Samstagen nach 18.00 Uhr 
sowie an Sonn- und Feiertagen 
 
§ 7 
Beschäftigung von Arbeitnehmern 
 
(1) Für folgende Verkaufstätigkeiten und alle damit im 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten zur Betreuung von Kunden 
dürfen unbeschadet weitergehender Ausnahmen nach 
arbeitsruherechtlichen Bestimmungen Arbeitnehmer mit Ausnahme 
von jugendlichen Arbeitnehmern im Sinn des Bundesgesetzes über 
die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 
599, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 79/2003, 
innerhalb der jeweils festgesetzten Öffnungszeiten und unter 
Berücksichtigung des jeweils höchstmöglichen Zeitausmaßes 
beschäftigt werden: 
a) für Verkaufstätigkeiten nach § 2 oder § 3 an Samstagen nach 
18.00 Uhr, 
b) für Verkaufstätigkeiten nach § 5 oder § 6 an Sonn- und 
Feiertagen, 
c) für Verkaufstätigkeiten in Saisonorten (Anlage 1) in der 
Winter- und Sommersaison zur Versorgung mit Sportartikeln, 
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Sportbekleidung und Fotoartikeln an Sonn- und Feiertagen, 
d) für Verkaufstätigkeiten in besonders tourismusintensiven 
Orten (Anlage 2) in der Wintervorsaison, der Wintersaison 
und der Sommersaison zur Versorgung mit Gegenständen des täglichen Bedarfs, 
wie Lebensmittel, Fotoartikel, Sportartikel, Bekleidung, Schuhe, 
Artikel zur persönlichen Hygiene, Drogeriewaren, Schmuck und 
sonstige Kleinartikel, an Sonn- und Feiertagen. Im Interesse 
der Arbeitnehmer darf die an einem Tag zu erbringende 
Arbeitsleistung – vorbehaltlich gesetzlicher Ruhepausen – 
zeitlich nicht unterbrochen werden. 
(2) Darüber hinaus dürfen sie für Vorbereitungs- und 
Abschlussarbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den 
zugelassenen Arbeiten stehen und ohne die diese nicht 
durchführbar wären, soweit diese nicht vor oder nach der 
Wochenend- und Feiertagsruhe vorgenommen werden können, 
höchstens eine weitere Stunde beschäftigt werden. 

5. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 
 
§ 8 
Strafbestimmung 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 11 des 
Öffnungszeitengesetzes 2003 nach den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994 und nach den Bestimmungen des § 27 des 
Arbeitsruhegesetzes bestraft. 

§ 9 
In-Kraft-Treten 
 
(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Tiroler Öffnungszeitenverordnung 
2003, LGBl. Nr. 71, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 
21/2005, und die Tiroler Wochenend- und 
Feiertagsbetriebszeiten-Verordnung 1999, LGBl. Nr. 59, außer 
Kraft. 

Anlage 1 
 
Saisonorte sind folgende Gemeinden und Ortsteile: 
Achenkirch, Aldrans, Alpbach, Amlach, Arzl im Pitztal, Aschau 
im Zillertal, Aurach bei Kitzbühel, Außervillgraten, Axams, 
Bach, Berwang, Biberwier, Bichlbach, Birgitz, Brandenberg, 
Brixen im Thale, Bruck am Ziller, Ebbs, Eben am Achensee, 
Ehrwald, Elbigenalp, Ellmau, Elmen, Faggen, Fendels, 
Fieberbrunn, Finkenberg, Fiss, Fließ, Flirsch, Fügen, 
Fügenberg, Fulpmes, Galtür, Gerlos, Gerlosberg, Going am 
Wilden Kaiser, Götzens, Gramais, Grän, Gries am Brenner, Gries 
im Sellrain, Gschnitz, Ortsteil Haimingerberg der Gemeinde 
Haiming, Bad Häring, Häselgehr, Heiterwang, Hinterhornbach, 
Hippach, Hochfilzen, Höfen, Holzgau, Hopfgarten im Brixental, 
Hopfgarten in Defereggen, Innervillgraten, Innsbrucker 
Altstadt (einschließlich der beiden Seiten der Grenzstraßen 
Rennweg, Herzog-Otto-Straße, Marktgraben, Burggraben), 
Innsbruck – Stadtteil Igls, Ischgl, Iselsberg-Stronach, Itter, 
Jerzens, Jochberg, Jungholz, Kaisers, Kals am Großglockner, 
Kaltenbach, Kappl, Kartitsch, Kaunerberg, Kaunertal, Kauns, 
Kirchberg in Tirol, Kirchdorf in Tirol, Kitzbühel, Kössen, 
Kramsach, Kufstein (nur Kinkstraße, Oberer Stadtplatz, Unterer 
Stadtplatz und Römerhofgasse), Ladis, Längenfeld, Lans, 
Lermoos, Leutasch, Mariastein, Matrei in Osttirol, Mayrhofen, 
Mieders, Mieming, Münster, Mutters, Nassereith, Nauders, 
Nesselwängle, Neustift im Stubaital, Niederndorf, Obernberg am 
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Brenner, Oberndorf in Tirol, Oberperfuss, Obertilliach, 
Obsteig, Ötz, Patsch, Pettneu am Arlberg, Pfafflar, Pfunds, 
Prägraten am Großvenediger, Prutz, Radfeld, Rattenberg, Reith 
bei Kitzbühel, Reith bei Seefeld, Reith im Alpbachtal, Ried im 
Oberinntal, Ried im Zillertal, Rinn, St. Anton am Arlberg, St. 
Jakob in Defereggen, St. Jakob in Haus, St. Johann in Tirol, 
St. Leonhard im Pitztal, St. Sigmund im Sellrain, St. Ulrich 
am Pillersee, St. Veit in Defereggen, Sautens, Scharnitz, 
Schattwald, Scheffau am Wilden Kaiser, Schlitters, Schönberg 
im Stubaital, Schwendt, See, Seefeld in Tirol, Serfaus, 
Sillian, Ortsteil Kühtai der Gemeinde Silz, Sölden, Söll, 
Stanzach, Steeg, Steinach am Brenner, Steinberg am Rofan, 
Strass im Zillertal, Stumm, Stummerberg, Tannheim, Tarrenz, 
Telfes im Stubai, Ortsteile Buchen und Mösern der Gemeinde 
Telfs, Thiersee, Tösens, Trins, Tristach, Tulfes, Tux, Uderns, 
Umhausen, Unterperfuss, Virgen, Vorderhornbach, Waidring, 
Walchsee, Wängle, Weißenbach am Lech, Wenns, Westendorf, 
Wiesing, Wildermieming, Wildschönau, Zell am Ziller, Zöblen. 

Anlage 2 
 
Besonders tourismusintensive Orte sind folgende Gemeinden und 
Ortsteile: 
 
Eben am Achensee, Ellmau, Fiss, Gerlos, Grän, Innsbrucker 
Altstadt (einschließlich der beiden Seiten der Grenzstraßen 
Rennweg, Herzog-Otto-Straße, Marktgraben, Burggraben), Ischgl, 
Kirchberg in Tirol, Kitzbühel, Kössen, Längenfeld, Leutasch, 
Mayrhofen, Neustift im Stubaital, St. Anton am Arlberg, St. 
Johann in Tirol, St. Leonhard im Pitztal, Seefeld in Tirol, 
Serfaus, Sölden, Tux, Wildschönau. 
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Anlage 2 - Gesetze Bund 

Langtitel 
Öffnungszeitengesetz 2003 
 
Bundesgesetz, mit dem das Öffnungszeitengesetz 2003 erlassen wird 
und die Gewerbeordnung 1994, das Arbeitsruhegesetz und das Sonn- und 
Feiertags-Betriebszeitengesetz geändert werden 
(NR: GP XXII RV 80 AB 170 S. 27. BR: AB 6836 S. 700.) 
StF: BGBl. I Nr.  48/2003 
Änderung 
idF: BGBl. I Nr. 151/2004 (NR: GP XXII RV 643 AB 723 S. 89. 
                          BR: 7156 AB 7164 S. 717.) 
     BGBl. I Nr.  62/2007 (NR: GP XXIII RV 140 AB 152 S. 27. 
                          BR: AB 7734 S. 747.) 

                               Artikel 1 
                       Öffnungszeitengesetz 2003 
 
                            Geltungsbereich 
 
  § 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten, sofern 
sich nicht nach § 2 anderes ergibt, für alle ständigen und 
nichtständigen für den Kleinverkauf von Waren bestimmten 
Betriebseinrichtungen (Läden und sonstige Verkaufsstellen) von 
Unternehmungen, die der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) unterliegen. 
  (2) Als Betriebseinrichtung im Sinne des Abs. 1 gelten auch alle 
Einrichtungen und Veranstaltungen der im Abs. 1 genannten 
Unternehmungen, bei denen Warenbestellungen im Kleinverkauf 
entgegengenommen werden. 
  (3) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten auch für die 
Kleinverkaufsstellen der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften, deren Tätigkeit lediglich gemäß § 2 
Abs. 1 Z 4 GewO 1994 von deren Bestimmungen ausgenommen ist. 

§ 2. Von den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind ausgenommen 
  1. die Warenabgabe aus Automaten; 
  2. der Warenverkauf im Rahmen eines Gastgewerbes in dem im § 111 
     Abs. 4 Z 4 GewO 1994 bezeichneten Umfang und eines 
     Konditorgewerbes in dem im § 150 Abs. 11 GewO 1994 
     bezeichneten Umfang; 
  3. Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen für 
     Kraftfahrzeuge sowie für den Kleinverkauf von im § 157 Abs. 1 
     Z 2 GewO 1994 angeführten Waren nach Maßgabe des § 157 Abs. 2 
     GewO 1994; 
  4. Verkaufsstellen im Kasernenbereich, die Waren nur an Angehörige 
     des Bundesheeres oder der Bundespolizei und an 
     die in der Kaserne tätigen Bediensteten abgeben 
     ("Marketendereien"), und 
  5. der Marktverkehr. 

  § 3. Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes regeln das Offenhalten 
der Verkaufsstellen (§ 1). An Samstagen nach 18 Uhr, an Sonntagen, 
an Feiertagen (§ 7 Abs. 2 des Arbeitsruhegesetzes) und an Montagen 
bis 6 Uhr sind die Verkaufsstellen, soweit sich nicht nach den 
folgenden Bestimmungen anderes ergibt, geschlossen zu halten. 

              Allgemeine Offenhaltezeiten an Werktagen 
 
  § 4. (1) Die Verkaufsstellen (§ 1) dürfen, soweit sich nicht nach 
den folgenden Bestimmungen anderes ergibt, an Montagen bis Freitagen 
von 6 Uhr bis 21 Uhr, an Samstagen von 6 Uhr bis 18 Uhr offen 
gehalten werden. 
(2) Bäckereibetriebe dürfen ab 5.30 Uhr offen gehalten werden, 
soweit der Landeshauptmann keine Festlegung der Offenhaltezeiten 
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gemäß § 4a Abs. 1 Z 1 trifft. 
  (3) Die Gesamtoffenhaltezeit gemäß Abs. 1 und 2 darf innerhalb 
einer Kalenderwoche 72 Stunden nicht überschreiten. 

 Besondere Offenhaltezeiten für Pendler/innen, Tourismusgebiete und 
                            Einkaufsevents 
 
  § 4a. (1) Der Landeshauptmann kann nach Anhörung der zuständigen 
gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sowie unter Berücksichtigung der Einkaufsbedürfnisse der 
Bevölkerung, insbesondere auch der am Pendelverkehr zwischen Wohn- 
und Arbeitsort teilnehmenden Berufstätigen, und der 
Einkaufsbedürfnisse der Touristen sowie besonderer regionaler und 
örtlicher Gegebenheiten mit Verordnung festlegen, dass die 
Verkaufsstellen an Werktagen ausgenommen Samstag 
  1. ab 5 Uhr offen gehalten werden dürfen oder 
  2. in besonders wichtigen Tourismusorten oder touristisch 
     besonders wichtigen Teilen von Orten über 21 Uhr hinaus offen 
     gehalten werden dürfen oder 
  3. aus Anlass von Orts- und Straßenfesten insbesondere in 
     historischen Orts- oder Stadtkernen oder in Gebieten, in denen 
     bedeutende Veranstaltungen stattfinden, am Tag der 
     Veranstaltung über 21 Uhr hinaus offen gehalten werden dürfen 
     oder 
  4. sofern sie in unmittelbarer Nähe eines für den Kleinverkauf 
     bestimmten Marktes nach § 286 GewO 1994 gelegen sind, für den 
     Verkauf von Waren, die Gegenstand des Marktverkehrs sind, 
     während der Marktzeit offen gehalten werden dürfen, wobei 
     Markttag, -zeit und Gemeinde anzuführen sind. 
  (2) Für Verkaufsstellen von Bäckereibetrieben, Verkaufsstellen für 
Naturblumen, Verkaufsstellen für Süßwaren und Verkaufsstellen für 
Obst und Gemüse kann der Landeshauptmann durch Verordnung eine 
72 Stunden übersteigende wöchentliche Gesamtoffenhaltezeit 
festlegen; in einer solchen Verordnung kann der Landeshauptmann auch 
bestimmen, dass die genannten Verkaufsstellen am Samstag nach 18 Uhr 
offen gehalten werden dürfen. 
  (3) Soweit eine gebietsmäßige Abgrenzung nicht erforderlich ist, 
können Verordnungen gemäß Abs. 1 und 2 sich auf das ganze Land oder 
auf ein bestimmtes Teilgebiet erstrecken. Soweit sich eine 
Verordnung nicht auf das ganze Land erstreckt, sind die betroffenen 
Gemeinden anzuhören. Die Verordnungen können weiters für das ganze 
Jahr oder nur saisonal oder für bestimmte Tage sowie beschränkt auf 
bestimmte Waren erlassen werden. 

           Sonderregelung für das Wochenende und für Feiertage 
 
  § 5. (1) An Samstagen nach 18 Uhr, an Sonntagen, an Feiertagen und 
an Montagen bis 6 Uhr dürfen die Verkaufsstellen nur für 
Verkaufstätigkeiten offen gehalten werden, für die durch 
Verordnungen gemäß Abs. 2 bis 4 bestimmte Offenhaltezeiten 
festgelegt wurden. 
  (2) Für Verkaufstätigkeiten, für die an Samstagen nach 18 Uhr, an 
Sonntagen, an Feiertagen oder an Montagen bis 6 Uhr ein besonderer 
regionaler Bedarf besteht, hat der Landeshauptmann nach Anhörung der 
zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer durch Verordnung jene Zeiten festzulegen, in denen 
diese Tätigkeiten an Samstagen nach 18 Uhr, an Sonntagen, an 
Feiertagen oder an Montagen bis 6 Uhr ausgeübt werden dürfen. Die 
Verordnung hat auch zu berücksichtigen, ob sich der besondere Bedarf 
auf das ganze Land oder nur auf ein Teilgebiet erstreckt sowie ob er 
das ganze Jahr über oder nur saisonal oder nur an bestimmten Tagen 
besteht. Soweit sich eine Verordnung nicht auf das ganze Land 
erstreckt, sind auch die betroffenen Gemeinden anzuhören. 
  (3) Durch eine Verordnung nach Abs. 2 kann auch die Beschäftigung 
von Arbeitnehmern mit Ausnahme von jugendlichen Arbeitnehmern im 
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Sinne des Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetzes zugelassen 
werden, wenn ein außergewöhnlicher regionaler Bedarf an 
Versorgungsleistungen gegeben ist. Diese Verordnung hat weiters den 
örtlichen Geltungsbereich, die Tätigkeiten, die Zeiträume und das 
maximale Zeitausmaß, während dem die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
zulässig ist, genau zu bezeichnen. Arbeiten, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit den bezeichneten zulässigen Arbeiten stehen oder 
ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zuzulassen, soweit sie 
nicht vor oder nach der Wochenend- oder Feiertagsruhe (§§ 3 und 7 
des Arbeitsruhegesetzes) vorgenommen werden können. Die Zulassung 
der Beschäftigung von Arbeitnehmern ist nicht zulässig, wenn bereits 
eine Ausnahme durch das Arbeitsruhegesetz oder durch eine Verordnung 
des zuständigen Bundesministers auf Grund des Arbeitsruhegesetzes 
festgelegt wurde. 
  (4) Verordnungen gemäß Abs. 2 und 3 sind dem Bundesminister für 
Wirtschaft und Arbeit jeweils zur Kenntnis zu bringen. 

            Sonderregelung für den 24. und 31. Dezember 
 
  § 6. (1) Am 24. Dezember, sofern dieser auf einen Werktag fällt, 
dürfen die Verkaufsstellen von 6 Uhr bis 14 Uhr offen gehalten 
werden. Die Verkaufsstellen für Süßwaren und für Naturblumen dürfen 
bis 18 Uhr offen gehalten werden; Christbäume dürfen bis 20 Uhr 
verkauft werden. 
  (2) Am 31. Dezember, sofern dieser auf einen Werktag fällt, dürfen 
die Verkaufsstellen von 6 Uhr bis 17 Uhr offen gehalten werden. Die 
Verkaufsstellen für Lebensmittel dürfen bis 18 Uhr offen gehalten 
werden. Die Verkaufsstellen für Süßwaren, für Naturblumen und für 
Silvesterartikel dürfen bis 20 Uhr offen gehalten werden. 

                  Verkaufsstellen bestimmter Art 
 
  § 7. Abweichend von den Regelungen gemäß den §§ 4 bis 6 dürfen 
offen gehalten werden: 
  1. Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen, auf 
     Flughäfen und an Schiffslandeplätzen für den Verkauf von 
     Lebensmitteln, Reiseandenken und notwendigem Reisebedarf 
     (Reiselektüre, Schreibmaterialien, Blumen, Reise- und 
     Toiletteartikel, Filme und dergleichen) und Artikeln des 
     Trafiksortiments nach Maßgabe der Verkehrszeiten; die dem 
     Verkauf dieser Waren gewidmete Fläche darf pro Verkaufsstelle 
     80 Quadratmeter nicht übersteigen. Soweit es die 
     Einkaufsbedürfnisse der Reisenden für bestimmte 
     Verkehrseinrichtungen erforderlich machen, kann der 
     Landeshauptmann durch Verordnung die zulässige Fläche von 
     Verkaufsstellen in einem größeren Ausmaß als 80 Quadratmeter 
     festlegen. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser Bestimmung ist 
     eine Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschließlich 
     durch die betreffende Verkehrseinrichtung zugänglich ist; 
  2. Verkaufsstellen für Süßwaren, Erfrischungen und sonstige 
     genussfertige Lebensmittel sowie für Waren, die einen Bezug zur 
     Veranstaltung oder zum Veranstaltungsort haben, in Theatern, 
     Museen und musealen Ausstellungen, Kinos, Konzerthäusern, 
     Kongressgebäuden, Zirkussen und Sporthallen und auf 
     Sportplätzen während der für die Bedienung der Besucher 
     erforderlichen Zeit; 
  3. Zollfreiläden auf Flughäfen sowie Grenzstationen von 
     Kraftfahrerorganisationen an Grenzübergängen nach Maßgabe der 
     Verkehrszeiten; 
  4. Verkaufsstellen im Rahmen von Publikumsmessen (§ 17 Abs. 4 
     und 6 des Arbeitsruhegesetzes) oder messeähnlichen 
     Veranstaltungen (§ 17 Abs. 5 und 6 des Arbeitsruhegesetzes) an 
     Samstagen während der Sommerzeit gemäß dem Zeitzählungsgesetz 
     bis 19 Uhr; 
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  5. Antiquitätenmessen an Samstagen bis 22 Uhr. 

                 Kundmachung der Ladenöffnungszeiten 
 
  § 8. Die für eine Verkaufsstelle, ausgenommen eine Verkaufsstelle 
gemäß § 7 Z 4 und 5, geltenden Ladenöffnungszeiten sowie der 
Zeitpunkt, ab welchem diese Ladenöffnungszeiten gelten, sind an der 
Verkaufsstelle so kundzumachen, dass sie sowohl während als auch 
außerhalb der Öffnungszeiten der Verkaufsstelle ersichtlich sind. 

             Verkauf im Umherziehen und im Straßenhandel 
 
  § 9. Der Kleinverkauf von Waren im Umherziehen (§§ 53 und 53a GewO 
1994) und im Straßenhandel ist während der Zeit, in der die 
Verkaufsstellen für solche Waren offen gehalten werden dürfen, 
zulässig. 

                          Kundenbedienung 
 
  § 10. Kunden, die am Ende der Ladenöffnungszeit im Laden oder bei 
der sonstigen Verkaufsstelle anwesend sind, dürfen ungeachtet der 
vorstehenden Bestimmungen noch bedient werden. 

                          Strafbestimmung 
 
  § 11. Wer entgegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der 
auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen seine 
Verkaufsstelle nicht geschlossen hält, Waren verkauft, Bestellungen 
entgegennimmt oder die für seine Verkaufsstelle geltenden 
Ladenöffnungszeiten nicht kundmacht, ist nach den Bestimmungen der 
Gewerbeordnung 1994 zu bestrafen. Übertretungen von Verordnungen 
nach § 5 Abs. 3 sind nach den Bestimmungen des § 27 des 
Arbeitsruhegesetzes zu bestrafen. 

      Geschlechtergerechter Sprachgebrauch, Außer-Kraft-Treten des 
          Öffnungszeitengesetzes 1991, Übergangsbestimmung 
 
  § 12. (1) Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind in der Form zu 
verwenden, die das Geschlecht des Trägers zum Ausdruck bringt. 
  (2) Mit dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes tritt das 
Öffnungszeitengesetz 1991, BGBl. Nr. 50/1992, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 4/1997 außer Kraft. 
  (3) Die nach dem Öffnungszeitengesetz 1991 erlassenen 
Verordnungen, die ein Offenhalten der Verkaufsstellen über die 
Regelung des § 4 Abs. 3 hinaus vorsehen, gelten innerhalb ihres 
räumlichen Geltungsbereiches als Bundesgesetze weiter und treten mit 
Erlassung einer Verordnung gemäß § 4 Abs. 2 dieses Bundesgesetzes 
außer Kraft. Bis zum In-Kraft-Treten der Verordnungen gemäß § 7 Z 1 
dürfen die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes 
bestehenden Verkaufsstellen im Sinne des § 7 Z 1 mit einer größeren 
Verkaufsfläche als 80 Quadratmeter weiter betrieben werden. 
  (4) § 2 Z 2 und 3, § 3, § 4, § 4a, § 5 Abs. 1 und 2, § 6 Abs. 1 
und 2 und § 11 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2007 
treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 

                             Vollziehung 
 
  § 13. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister 
für Wirtschaft und Arbeit betraut. 
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Langtitel 
Bundesgesetz vom 7. März 1984 über die Betriebszeiten gewerblicher 
Betriebe an Sonntagen und Feiertagen 

(Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetz - BZG) 
StF: BGBl. Nr. 129/1984 
Änderung 
idF: BGBl.   Nr. 730/1990 (NR: GP XVIII IA 2/A AB 2 S. 3. 
                          BR: AB 3999 S. 534.) 
     BGBl.   Nr. 804/1995 (NR: GP XIX IA 436/A AB 380 S. 57. 
                          BR: AB 5115 S. 606.) 
     BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. 
                          BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
     BGBl. I Nr.  48/2003 (NR: GP XXII RV 80 AB 170 S. 27. 
                          BR: AB 6836 S. 700.) 

                           Geltungsbereich 
 
 § 1. Dieses Bundesgesetz gilt für alle an Sonntagen und Feiertagen 
ausgeübten Tätigkeiten, die der Gewerbeordnung 1973, BGBl. 
Nr. 50/1974, in deren jeweils geltenden Fassung unterliegen. 

             Gewerbeausübung an Sonntagen und Feiertagen 
 
 § 2. (1) Die Ausübung folgender Tätigkeiten gemäß § 1 ist an 
Sonntagen und Feiertagen zulässig: 
  1. Tätigkeiten, 
    a) zu deren Durchführung nach den arbeitsrechtlichen Vorschriften 
       die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonntagen und 
       Feiertagen zulässig ist oder 
    b) für die gemäß § 3 bestimmte Betriebszeiten an Sonntagen und 
       Feiertagen festgelegt sind; 
  2. Tätigkeiten mittels Automaten, die für die Selbstbedienung durch 
     Kunden bestimmt sind; 
  3. Betrieb eines Gastgewerbes im Rahmen der Sperrzeitenregelungen 
     gemäß § 198 GewO 1973; 
  4. persönliche, nicht bereits unter die Z 1 oder 3 fallende 
     Tätigkeiten des Gewerbetreibenden, die von diesem 
    a) in der Betriebsstätte durchgeführt werden oder 
    b) außerhalb der Betriebsstätte durchgeführt werden und nicht das 
       für unbeteiligte Dritte erkennbare Erscheinungsbild der dem 
       betreffenden Gewerbe eigentümlichen Arbeiten aufweisen; 
       dies gilt sinngemäß für Tätigkeiten, die Geschäftsführer, 
       Gesellschafter einer Personengesellschaft des Handelsrechtes 
       sowie Personen, die dem Vertretungsorgan einer juristischen 
       Person angehören und den arbeitsrechtlichen Vorschriften für 
       die Sonn- und Feiertagsruhe nicht unterliegen, für den 
       Gewerbetreibenden durchführen. 
 (2) An Sonntagen und Feiertagen dürfen Betriebsstätten nur für die 
Ausübung von unter Abs. 1 Z 1 bis 3 fallenden Tätigkeiten 
offengehalten werden. 

                Festsetzung bestimmter Betriebszeiten 
 
 § 3. (1) Für Tätigkeiten gemäß § 1, für die an Sonntagen und 
Feiertagen ein besonderer regionaler Bedarf besteht, der in den im 
§ 2 Abs. 1 Z 1 lit. a angeführten Vorschriften nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt ist, hat der Landeshauptmann nach Anhörung 
der zuständigen Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft und der 
zuständigen Kammer für Arbeiter und Angestellte durch Verordnung jene 
Zeiten festzulegen, in denen diese Tätigkeiten an Sonntagen und 
Feiertagen zur Deckung des besonderen regionalen Bedarfs ausgeübt 
werden dürfen. Die Verordnung hat auch zu berücksichtigen, ob sich 
der besondere regionale Bedarf auf das ganze Land oder nur auf ein 
Teilgebiet erstreckt sowie ob er das ganze Jahr über oder nur 
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saisonal oder nur an bestimmten Sonntagen und Feiertagen besteht. In 
der Verordnung hat unberücksichtigt zu bleiben, ob im Gewerbebetrieb 
Arbeitnehmer beschäftigt werden oder nicht. 
 (2) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie jeweils zur Kenntnis zu bringen. 
 (3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Verkaufstätigkeiten nach dem 
Öffnungszeitengesetz 2003, BGBl. I Nr. 48/2003. 

                          Strafbestimmungen 
 
 § 4. (1) Wer als Gewerbetreibender (§ 38 Abs. 2 GewO 1973) oder als 
dem § 3 GewO 1973 unterliegende Person an Sonntagen oder Feiertagen 
  1. eine gewerbliche Tätigkeit ausübt, die nicht unter § 2 Abs. 1 
     Z 1, 2 oder 4 fällt; 
  2. entgegen § 2 Abs. 2 Betriebsstätten für den Kundenverkehr 
     offenhält; 
  3. einer auf Grund des § 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, 
begeht, sofern die Tat nicht nach arbeitsrechtlichen oder anderen 
Vorschriften mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 726 € zu ahnden ist. 
 (2) Wird ein Gastgewerbe an Sonntagen oder Feiertagen entgegen § 2 
Abs. 1 Z 3 nicht im Rahmen der Sperrzeitenregelungen gemäß § 198 GewO 
1973 betrieben, so ist diese Tat nach den für Übertretungen der 
betreffenden Sperrzeitenregelungen bestehenden Strafbestimmungen der 
Gewerbeordnung 1973 zu ahnden. 
  (3) Die verwaltungsstrafrechtliche Verantwortlichkeit des 
gewerberechtlichen Pächters, Geschäftsführers oder 
Filialgeschäftsführers für Übertretungen nach Abs. 1 oder 2 richtet 
sich nach § 370 GewO 1973. 

                  Übergangs- und Schlußbestimmungen 
                  Aufhebung von Rechtsvorschriften 
 
 § 5. Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes tritt das Gesetz vom 
16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 156/1958, soweit es noch in Geltung steht und diesem 
Bundesgesetz unterliegende Tätigkeiten betrifft, außer Kraft. 

                 Weitergelten von Rechtsvorschriften 
 
 § 6. (1) Bis zur Erlassung der im § 3 dieses Bundesgesetzes 
vorgesehenen Verordnungen, jedenfalls aber nicht länger als bis 
einschließlich 31. Dezember 1985, bleiben Verordnungen, die der 
Landeshauptmann auf Grund des § 1 Art. VII oder IX des Gesetzes vom 
16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 156/1958, erlassen hat, soweit sie noch in 
Geltung stehen und diesem Bundesgesetz unterliegende Tätigkeiten 
betreffen, im bisherigen Umfang, und zwar als Bundesgesetze, in 
Geltung. 
 (2) Verordnungen, die der Landeshauptmann vor dem In-Kraft-Treten 
des Öffnungszeitengesetzes 2003 auf Grund des § 3 Abs. 1 erlassen 
hat und die Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszeitengesetz 2003, 
BGBl. I Nr. 48/2003, regeln, für die an Sonntagen und Feiertagen ein 
besonderer Bedarf besteht, gelten nach dem In-Kraft-Treten des 
Öffnungszeitengesetzes 2003 als Verordnungen gemäß § 5 Abs. 2 und 4 
des Öffnungszeitengesetzes 2003. 

                            Inkrafttreten 
 
 § 7. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 
  (1a) § 3a tritt mit 1. Dezember 1995 außer Kraft. 
  (1b) Die §§ 3 und 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
48/2003 treten gleichzeitig mit dem Öffnungszeitengesetz 2003 in 
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Kraft. 
  (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von 
dem seiner Kundmachung folgenden Tag an erlassen werden. Diese 
Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten 
Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden. 
  (3) § 4 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

                             Vollziehung 
 
 § 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie betraut. 
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Bundesgesetz vom 3. Feber 1983 über die wöchentliche Ruhezeit und die Arbeitsruhe an Feiertagen 

(Arbeitsruhegesetz - ARG) 
StF: BGBl. Nr. 144/1983  

Änderung 
idF: 
BGBl. Nr.   413/1990 (NR: GP XVII IA 340/A AB 1414 S. 148. BR: AB 3930 S. 532.) 
BGBl. Nr.   730/1990 (NR: GP XVIII IA 2/A AB 2 S. 3. BR: AB 3999 S. 534.) 
BGBl. Nr.   158/1991 (NR: GP XVIII IA 94/A AB 86 S. 19. BR: 4027 AB 4029 S. 539.) 
BGBl. Nr.   446/1994 (NR: GP XVIII RV 1596 AB 1672 S. 166. BR: AB 4795 S. 587.) 
BGBl. Nr.   804/1995 (NR: GP XIX IA 436/A AB 380 S. 57. BR: AB 5115 S. 606.) 
BGBl. Nr.   410/1996 (NR: GP XX RV 177 AB 300 S. 35. BR: AB 5232 S. 616.) 
(CELEX-Nr.: 393L0104, 394L0033) 
BGBl. I Nr.   5/1997 (NR: GP XX RV 374 AB 469 S. 49. BR: 5305 AB 5361 S. 620.) 
BGBl. I Nr.  46/1997 (NR: GP XX IA 408/A AB 622 S. 66. BR: AB 5403 S. 624.) 
(CELEX-Nr.: 393L0104) 
BGBl. I Nr.  88/1999 (NR: GP XX RV 1603 AB 1832 S. 171. BR: 5933 AB 5941 S. 655.) 
(CELEX-Nr.: 393L0104) 
BGBl. I Nr.  98/2001 (NR: GP XXI RV 621 AB 704 S. 75. BR: 6398 AB 6424 S. 679.) 
BGBl. I Nr.  48/2003 (NR: GP XXII RV 80 AB 170 S. 27. BR: AB 6836 S. 700.) 
BGBl. I Nr.  30/2004 (NR: GP XXII RV 351 AB 438 S. 55. BR: AB 7008 S. 707.) 
[CELEX-Nr.: 31999L0063, 31999L0095, 32000L0034] 
BGBl. I Nr. 159/2004 (NR: GP XXII RV 664 AB 774 S. 89. BR: AB 7188 S. 717.) 
[CELEX-Nr.: 32000L0079] 
BGBl. I Nr. 175/2004 (NR: GP XXII RV 682 AB 752 S. 90. BR: AB 7200 S. 717.) 
BGBl. I Nr. 138/2006 (NR: GP XXII RV 1432 AB 1485 S. 153.) 
[CELEX-Nr.: 32002L0015] 
BGBl. I Nr.  61/2007 (NR: GP XXIII RV 141 AB 191 S. 27. BR: AB 7733 S. 747.) 
[CELEX-Nr.: 32003L0088] 
BGBl. I Nr. 124/2008 (NR: GP XXIII RV 591 AB 619 S. 65. BR: AB 7992 S. 759.) 
[CELEX-Nr.: 32000L0079, 32005L0047] 

• Text 
1. ABSCHNITT 
Geltungsbereich 
  
§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für Arbeitnehmer aller Art, soweit im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird. 
(2) Ausgenommen sind: 

         

1. Arbeitnehmer, die in einem Arbeitsverhältnis zu einer Gebietskörperschaft oder zu einem 
Gemeindeverband stehen, soweit sie nicht 

 a) in Betrieben eines Landes, einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes beschäftigt 
sind, 

 b) in Betrieben des Bundes beschäftigt sind; 

2. 
Arbeitnehmer von Kraftfahrlinienunternehmungen im Sinne des Kraftfahrliniengesetzes 
(KfLG), BGBl. I Nr. 203/1999, soweit für diese Arbeitnehmer zwingende dienstrechtliche 
Vorschriften über die wöchentliche Ruhezeit gelten; 

3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 159/2004) 

4. Lehr- und Erziehungskräfte an Unterrichts- und Erziehungsanstalten, soweit sie nicht bereits 
unter Z 1 fallen; 
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5. leitende Angestellte, denen maßgebliche Führungsaufgaben selbstverantwortlich übertragen 
sind; 

6. Arbeitnehmer, für die folgende Vorschriften gelten: 
 a) das Hausbesorgergesetz, BGBl. Nr. 16/1970; 
 b) das Hausgehilfen- und Hausangestelltengesetz, BGBl. Nr. 235/1962; 

 c) das Bundesgesetz über die Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen 1987, BGBl. Nr. 
599; 

 d) das Landarbeitsgesetz 1984, BGBl. Nr. 287; 

 e) 
das Seeschifffahrtsgesetz, BGBl. Nr. 174/1981, soweit für diese Arbeitnehmer 
kollektivvertragliche Regelungen entsprechend § 4 des Anhanges der Richtlinie 
1999/63/EG gelten; 

7. Arbeitnehmer, die dem Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996, BGBl. Nr. 410/1996, unterliegen; 

8. Arbeitnehmer, die in Theaterbetrieben im Sinne des § 1 Abs. 2 Schauspielergesetz, BGBl. Nr. 
441/1922, beschäftigt sind; 

9. Heimarbeiter, auf die das Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr. 105/1961, anzuwenden ist. 
(3) Auf Arbeitnehmer gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften, die nicht in 
Betrieben beschäftigt sind, findet dieses Gesetz Anwendung, wenn keine gleichwertige interne 
Regelung besteht. 

• 2. ABSCHNITT 
Wochenendruhe, Wochenruhe, Ersatzruhe und Feiertagsruhe 
Begriff der Ruhezeit 
  
§ 2. (1) Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist 

         

1. Wochenendruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden, in die der Sonntag fällt (§ 
3); 

2. Wochenruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden in der Kalenderwoche (§ 4); 
3. wöchentliche Ruhezeit sowohl die Wochenendruhe als auch die Wochenruhe; 

4. Ersatzruhe eine ununterbrochene Ruhezeit, die als Abgeltung für die während der 
wöchentlichen Ruhezeit geleistete Arbeit zusteht (§ 6); 

5. Feiertagsruhe eine ununterbrochene Ruhezeit von 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und 
spätestens um 6 Uhr des gesetzlichen Feiertages beginnt (§ 7). 

(2) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe darf im Rahmen der §§ 10 bis 18 nur die 
unumgänglich notwendige Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigt werden. 

• Wochenendruhe 
  
§ 3. (1) Der Arbeitnehmer hat in jeder Kalenderwoche Anspruch auf eine ununterbrochene 
Ruhezeit von 36 Stunden, in die der Sonntag zu fallen hat (Wochenendruhe). Während dieser Zeit 
darf der Arbeitnehmer nur beschäftigt werden, wenn dies auf Grund der §§ 2 Abs. 2, 10 bis 18 
zulässig ist. 
(2) Die Wochenendruhe hat für alle Arbeitnehmer spätestens Samstag um 13 Uhr, für 
Arbeitnehmer, die mit unbedingt notwendigen Abschluß-, Reinigungs-, Instandhaltungs- oder 
Instandsetzungsarbeiten beschäftigt sind, spätestens Samstag um 15 Uhr zu beginnen. 
(2a) Bei nicht durchlaufender mehrschichtiger Arbeitsweise hat die Wochenendruhe spätestens 
Samstag um 24 Uhr zu beginnen. 
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(3) In Betrieben mit einer werktags durchlaufenden mehrschichtigen Arbeitsweise hat die 
Wochenendruhe spätestens mit Ende der Nachtschicht zum Sonntag zu beginnen und darf 
frühestens mit Beginn der Nachtschicht zum Montag enden. 
(4) Wird in Verbindung mit Feiertagen eingearbeitet und die ausfallende Arbeitszeit auf die 
Werktage der die Ausfallstage einschließenden Wochen verteilt (§ 4 Abs. 2 und 3 des 
Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969), so kann der Beginn der Wochenendruhe im 
Einarbeitungszeitraum bis spätestens Samstag 18 Uhr aufgeschoben werden. 

• Wochenruhe 
  
  § 4. Der Arbeitnehmer, der nach der für ihn geltenden Arbeitszeiteinteilung während der Zeit der 
Wochenendruhe beschäftigt wird, hat in jeder Kalenderwoche an Stelle der Wochenendruhe 
Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von 36 Stunden (Wochenruhe). Die Wochenruhe hat 
einen ganzen Wochentag einzuschließen. 

• Abweichende Regelung der wöchentlichen Ruhezeit 
  
§ 5. (1) Zur Ermöglichung der Schichtarbeit kann im Schichtplan die wöchentliche Ruhezeit 
abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden. 
(2) Das Ausmaß der wöchentlichen Ruhezeit kann in den Fällen des Abs. 1 bis auf 24 Stunden 
gekürzt werden. In einem Durchrechnungszeitraum von vier Wochen muß dem Arbeitnehmer 
jedoch eine durchschnittliche wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden gesichert sein. Zur 
Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige Ruhezeiten herangezogen werden. 
(3) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann auf Antrag des Arbeitgebers 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
abweichend von Abs. 2 Schichtpläne zulassen. Sie können die wöchentliche Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden unterschreiten oder den vierwöchigen Durchrechnungszeitraum 
überschreiten, wenn dies aus wichtigen Gründen erforderlich und mit den Interessen der 
Arbeitnehmer vereinbar ist. Solche Schichtpläne können befristet werden. 
(4) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat Ausnahmen gemäß Abs. 3 von 
Amts wegen oder auf Antrag einer der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber oder 
Arbeitnehmer, des Arbeitgebers oder von Organen der Arbeitnehmerschaft des Betriebes 
abzuändern oder zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 nicht mehr vorliegen. 
(5) Für Arbeitnehmer, die auf im öffentlichen Interesse betriebenen Großbaustellen oder auf 
Baustellen der Wildbach- und Lawinenverbauung in Gebirgsregionen beschäftigt sind, kann durch 
Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden. Die 
wöchentliche Ruhezeit kann für einzelne Wochen gekürzt werden oder zur Gänze entfallen, wenn 
in einem vierwöchigen Durchrechnungszeitraum eine durchschnittliche wöchentliche Ruhezeit von 
36 Stunden gesichert ist. Abs. 2 dritter Satz gilt sinngemäß. 
(6) Für Arbeitnehmer, die bei der Herstellung oder beim Vertrieb von Tageszeitungen und 
Montagfrühblättern beschäftigt sind, kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit 
abweichend von den §§ 3 und 4 geregelt werden. Die wöchentliche Ruhezeit kann bis auf 24 
Stunden gekürzt werden, wenn in einem vierwöchigen Durchrechnungszeitraum eine 
durchschnittliche wöchentliche Ruhezeit von 36 Stunden gesichert ist. Abs. 2 dritter Satz gilt 
sinngemäß. 

• Ersatzruhe 
  
§ 6. (1) Der Arbeitnehmer, der während seiner wöchentlichen Ruhezeit (§ 2 Abs. 1 Z 3) 
beschäftigt wird, hat in der folgenden Arbeitswoche Anspruch auf Ersatzruhe, die auf seine 
Wochenarbeitszeit anzurechnen ist. Die Ersatzruhe ist im Ausmaß der während der wöchentlichen 
Ruhezeit geleisteten Arbeit zu gewähren, die innerhalb von 36 Stunden vor dem Arbeitsbeginn in 
der nächsten Arbeitswoche erbracht wurde. 
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(2) Während der Ersatzruhe nach Abs. 1 dürfen Arbeitnehmer nur im Rahmen der §§ 11 oder 14 
beschäftigt werden. 
(3) Wird ein Arbeitnehmer während der Ersatzruhe gemäß Abs. 1 beschäftigt, so ist diese 
Ersatzruhe im entsprechenden Ausmaß zu einer anderen, einvernehmlich festgesetzten Zeit 
nachzuholen. 
(4) Während der Ersatzruhe nach Abs. 3 dürfen Arbeitnehmer nur zur Abwendung einer 
unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens oder für die Gesundheit von Menschen oder bei 
Notstand beschäftigt werden. Hiefür gebührt keine weitere Ersatzruhe. 
(5) Die Ersatzruhe hat unmittelbar vor dem Beginn der folgenden wöchentlichen Ruhezeit zu 
liegen, soweit vor Antritt der Arbeit, für die Ersatzruhe gebührt, nicht anderes vereinbart wurde. 

• Rufbereitschaft 
  
  § 6a. Rufbereitschaft außerhalb der Arbeitszeit darf nur während zwei wöchentlicher Ruhezeiten 
pro Monat vereinbart werden. 

• Feiertagsruhe 
  
§ 7. (1) Der Arbeitnehmer hat an Feiertagen Anspruch auf eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens 24 Stunden, die frühestens um 0 Uhr und spätestens um 6 Uhr des Feiertages 
beginnen muß. 
(2) Feiertage im Sinne dieses Bundesgesetzes sind: 
  1. Jänner (Neujahr), 6. Jänner (Heilige Drei Könige), Ostermontag, 1. Mai (Staatsfeiertag), 
Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15. August (Mariä Himmelfahrt), 26. Oktober 
(Nationalfeiertag), 1. November (Allerheiligen), 8. Dezember (Mariä Empfängnis), 25. Dezember 
(Weihnachten), 26. Dezember (Stephanstag). 
(3) Für Angehörige der evangelischen Kirchen AB und HB, der Altkatholischen Kirche und der 
Evangelisch-methodistischen Kirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag. 
(4) Feiertage dürfen auf die wöchentliche Ruhezeit nur angerechnet werden, soweit sie in die Zeit 
der wöchentlichen Ruhezeit fallen. 
(5) In Betrieben mit einer werktags durchlaufenden mehrschichtigen Arbeitsweise hat die 
Feiertagsruhe spätestens mit Ende der Nachtschicht zum Feiertag zu beginnen und darf frühestens 
mit Beginn der Nachtschicht zum nächsten Werktag enden. 
(6) Ist für die Normalarbeitszeit (§ 3 Arbeitszeitgesetz) an Feiertagen Zeitausgleich vereinbart, so 
muß dieser mindestens einen Kalendertag oder 36 Stunden umfassen. 
(7) Fällt ein Feiertag auf einen Sonntag, so sind die §§ 3 bis 5 anzuwenden. 

• Freizeit zur Erfüllung der religiösen Pflichten 
  
§ 8. (1) Der Arbeitnehmer, der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe beschäftigt wird, hat 
auf Verlangen Anspruch auf die zur Erfüllung seiner religiösen Pflichten notwendige Freizeit, wenn 
diese Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit erfüllt werden können und die Freistellung von der 
Arbeit mit den Erfordernissen des Betriebes vereinbar ist. 
(2) Der Arbeitnehmer hat diesen Anspruch bei Vereinbarung der Wochenend- oder Feiertagsarbeit, 
spätestens jedoch zwei Tage vorher, bei späterer Vereinbarung sofort, dem Arbeitgeber gegenüber 
geltend zu machen. 

• Entgelt für Feiertage und Ersatzruhe 
  
§ 9. (1) Der Arbeitnehmer behält für die infolge eines Feiertages oder der Ersatzruhe (§ 6) 
ausgefallene Arbeit seinen Anspruch auf Entgelt. 
(2) Dem Arbeitnehmer gebührt jenes Entgelt, das er erhalten hätte, wenn die Arbeit nicht aus den 
im Abs. 1 genannten Gründen ausgefallen wäre. 
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(3) Bei Akkord-, Stück- oder Gedinglöhnen, akkordähnlichen oder sonstigen leistungsbezogenen 
Prämien oder Entgelten ist das fortzuzahlende Entgelt nach dem Durchschnitt der letzten 13 voll 
gearbeiteten Wochen unter Ausscheidung nur ausnahmsweise geleisteter Arbeiten zu berechnen. 
Hat der Arbeitnehmer nach Antritt des Arbeitsverhältnisses noch keine 13 Wochen voll gearbeitet, 
so ist das Entgelt nach dem Durchschnitt der seit Antritt des Arbeitsverhältnisses voll gearbeiteten 
Zeiten zu berechnen. 
(4) Durch Kollektivvertrag im Sinne des § 18 Abs. 4 Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, 
kann geregelt werden, welche Leistungen des Arbeitgebers als Entgelt anzusehen sind. Die 
Berechnungsart für die Ermittlung der Höhe des Entgeltes kann durch Kollektivvertrag abweichend 
von Abs. 2 und 3 geregelt werden. 
(5) Der Arbeitnehmer, der während der Feiertagsruhe beschäftigt wird, hat außer dem Entgelt 
nach Abs. 1 Anspruch auf das für die geleistete Arbeit gebührende Entgelt, es sei denn, es wird 
Zeitausgleich im Sinne des § 7 Abs. 6 vereinbart. 

• 3. ABSCHNITT 
Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe 
Ausnahmen für bestimmte Tätigkeiten 
  
§ 10. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer nur beschäftigt 
werden mit: 

         

1. 

der Reinigung, Instandhaltung oder Instandsetzung, soweit sich solche Arbeiten während des 
regelmäßigen Arbeitsablaufes nicht ohne Unterbrechung oder erhebliche Störung ausführen 
lassen und infolge ihres Umfanges nicht bis spätestens Samstag 15 Uhr abgeschlossen werden 
können; 

2. der Bewachung oder Wartung von Betriebsanlagen einschließlich Bergbauanlagen oder 
Wartung von Tieren; 

3. Arbeiten, die dem Brandschutz dienen; 

4. 
der gesundheitlichen Betreuung oder Versorgung mit Speisen und Getränken derjenigen 
Arbeitnehmer, die auf Grund der Ausnahmebestimmungen dieses Bundesgesetzes während 
der Wochenend- oder Feiertagsruhe beschäftigt werden dürfen; 

5. der Beförderung der während der Wochenend- oder Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitnehmer 
zu und von der Arbeitsstelle; 

6. der Be- und Entlüftung, Beheizung oder Kühlung der Arbeitsräume; 

7. 

Umbauarbeiten an Betriebsanlagen einschließlich Bergbauanlagen, wenn diese aus 
technischen Gründen nur während des Betriebsstillstandes durchgeführt werden können und 
ein Betriebsstillstand außerhalb der Ruhezeiten mit einem erheblichen Schaden verbunden 
wäre; 

8. 
der Betreuung, Beaufsichtigung und Versorgung mit Speisen und Getränken in Internaten und 
Heimen, wenn diese Internate und Heime auch während der Wochenend- oder Feiertagsruhe 
betrieben werden. 

(2) Der Arbeitgeber hat die nach Abs. 1 zulässigen Arbeiten dem Arbeitsinspektorat binnen vier 
Tagen nach ihrem erstmaligen Beginn schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die 
Arbeiten, die Anzahl der zur Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer und den Zeitraum ihrer 
Durchführung zu enthalten. Entfallen die Gründe für diese Arbeiten, so hat dies der Arbeitgeber 
binnen vier Tagen schriftlich dem Arbeitsinspektorat anzuzeigen. 

• Reisezeit 
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  § 10a. Verläßt der Arbeitnehmer über Auftrag des Arbeitgebers vorübergehend seinen Dienstort 
(Arbeitsstätte), um an anderen Orten seine Arbeitsleistung zu erbringen, ist eine Reisebewegung 
während der Wochenend- und Feiertagsruhe zulässig, wenn diese zur Erreichung des Reiseziels 
notwendig oder im Interesse des Arbeitnehmers gelegen ist. 

• Ausnahmen in außergewöhnlichen Fällen 
  
§ 11. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer in außergewöhnlichen 
Fällen mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten beschäftigt werden, soweit diese 

         

1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für die Sicherheit des Lebens oder die Gesundheit 
von Menschen oder bei Notstand sofort vorzunehmen sind oder 

2. 

zur Behebung einer Betriebsstörung oder zur Verhütung des Verderbens von Gütern oder 
eines sonstigen unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schadens erforderlich sind, wenn 
unvorhergesehene und nicht zu verhindernde Gründe vorliegen und andere zumutbare 
Maßnahmen zu diesem Zweck nicht möglich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die in Abs. 1 angeführten Arbeiten dem Arbeitsinspektorat binnen vier 
Tagen nach Beginn der Arbeiten schriftlich anzuzeigen. Die Anzeige hat die Gründe für die 
Arbeiten sowie die Anzahl der zur Arbeitsleistung benötigten Arbeitnehmer zu enthalten. 
(3) Zur Sicherstellung der nach Abs. 1 notwendigen Arbeiten können Bereitschaftsdienste oder 
Rufbereitschaften eingerichtet werden. 
(4) Der Arbeitgeber hat die Einrichtung von Bereitschaftsdiensten im Sinne des Abs. 3 unter 
Angabe von Gründen und der erforderlichen Anzahl der Arbeitnehmer dem Arbeitsinspektorat 
vorher schriftlich anzuzeigen. Entfallen die Gründe, die für die Einrichtung maßgebend waren, so 
hat er dies binnen vier Tagen dem Arbeitsinspektorat schriftlich anzuzeigen. 

• Ausnahmen durch Verordnung für bestimmte Tätigkeiten 
  
§ 12. (1) Durch Verordnung sind für Arbeitnehmer in bestimmten Betrieben Ausnahmen von der 
Wochenend- und Feiertagsruhe für Arbeiten zuzulassen, wenn diese 

         

1. zur Befriedigung dringender Lebensbedürfnisse notwendig sind; 

2. im Hinblick auf während der Wochenend- oder Feiertagsruhe hervortretende Freizeit- und 
Erholungsbedürfnisse und Erfordernisse des Fremdenverkehrs notwendig sind; 

3. zur Bewältigung des Verkehrs notwendig sind; 
4. aus technologischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang erfordern; 

5. im Bergbau aus technologischen oder naturbedingten Gründen oder aus Gründen der 
Sicherheit einen ununterbrochenen Fortgang erfordern; 

6. wegen der Gefahr des Mißlingens von Arbeitserzeugnissen nicht aufgeschoben werden 
können, soweit diese Gefahr nicht durch andere Maßnahmen abgewendet werden kann oder 

7. wegen der Gefahr des raschen Verderbens von Rohstoffen nicht aufgeschoben werden 
können und nach der Art des Betriebes auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt sind. 

(2) Soweit dies nach der Art der Tätigkeit zweckmäßig ist, hat die Verordnung die nach Abs. 1 
zulässigen Arbeiten einzeln anzuführen und das für die Durchführung notwendige Zeitausmaß 
festzulegen. Arbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den nach Abs. 1 zulässigen 
Arbeiten stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zuzulassen, soweit sie nicht 
vor oder nach der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen werden können. 
(3) Werden auf Grund einer Verordnung im Sinne der Abs. 1 und 2 Bauarbeiten im öffentlichen 
Interesse während der Wochenend- und Feiertagsruhe durchgeführt, so hat das bauausführende 
Unternehmen diese dem Arbeitsinspektorat unter Bekanntgabe der sachlichen Gründe und der 
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erforderlichen Anzahl der Arbeitnehmer anzuzeigen. Eine Abschrift der Anzeige ist den zuständigen 
kollektivvertragsfähigen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu 
übermitteln. Die Anzeige hat innerhalb von 21 Tagen nach Bekanntwerden der Umstände zu 
erfolgen, welche die Arbeiten während der Wochenend- oder Feiertagsruhe erfordern. 

• Ausnahmen durch Kollektivvertrag 
  
§ 12a. (1) Der Kollektivvertrag kann weitere Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe 
zulassen, wenn dies zur Verhinderung eines wirtschaftlichen Nachteils sowie zur Sicherung der 
Beschäftigung erforderlich ist. 
(2) Soweit dies nach der Art der Tätigkeit zweckmäßig ist, hat der Kollektivvertrag die nach Abs. 1 
zulässigen Arbeiten einzeln anzuführen und das für die Durchführung notwendige Zeitausmaß 
festzulegen. 

• Ausnahmen durch Verordnung des Landeshauptmannes 
  
§ 13. (1) Der Landeshauptmann kann neben den gemäß § 12 Abs. 1 und 2 zulässigen Ausnahmen 
nach Anhörung der zuständigen gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer durch Verordnung weitere Ausnahmen zulassen, wenn 

         

1. nicht bereits eine Ausnahme im Sinne dieses Bundesgesetzes, insbesondere durch den 
Ausnahmenkatalog gemäß § 12 Abs. 1, für den zu regelnden Bereich besteht und 

2. ein außergewöhnlicher regionaler Bedarf für Versorgungsleistungen gegeben ist. 
(2) Verordnungen im Sinne des Abs. 1 haben den örtlichen Geltungsbereich, die Tätigkeiten, die 
Zeiträume und das maximale Zeitausmaß, während dem die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
zulässig ist, genau zu bezeichnen. Arbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den nach 
Abs. 1 zulässigen Arbeiten stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zuzulassen, 
soweit sie nicht vor oder nach der Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen werden können. 
(3) Verordnungen gemäß Abs. 1 sind dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
jeweils zur Kenntnis zu bringen. 
(4) Abs. 1 bis 3 gelten nicht für Verkaufstätigkeiten nach dem Öffnungszeitengesetz 2003, BGBl. I 
Nr. 48/2003. 

• Sonderregelung für den 8. Dezember 
  
  § 13a. Die Beschäftigung von Arbeitnehmern am 8. Dezember in Verkaufsstellen gemäß § 1 Abs. 
1 und 3 des Öffnungszeitengesetzes 2003 ist zulässig, wenn der 8. Dezember auf einen Werktag 
fällt. Der Arbeitnehmer hat das Recht, die Beschäftigung am 8. Dezember auch ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Kein Arbeitnehmer darf wegen der Weigerung, am 8. Dezember der 
Beschäftigung nachzugehen, benachteiligt werden. 

• Ausnahmen durch Verordnung im öffentlichen Interesse 
  
  § 14. Durch Verordnung sind Ausnahmen von der Wochenend- oder Feiertagsruhe für die 
Arbeitnehmer bestimmter Betriebe zuzulassen, wenn es das öffentliche Interesse infolge 
besonders schwerwiegender Umstände erfordert. 

• Ausnahmen in Einzelfällen 
  
§ 15. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat auf Antrag des Arbeitgebers 
nach Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für 
bestimmte Arbeitnehmer eines Betriebes eine Ausnahme von der Wochenend- und Feiertagsruhe 
zuzulassen, wenn dies im Einzelfall infolge der Neuerrichtung oder Änderung einer Betriebsanlage 
oder der Einführung eines neuen Verfahrens aus den im § 12 Abs. 1 Z 4, 6 und 7 genannten 
Gründen erforderlich ist. 
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(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat auf Antrag des Arbeitgebers nach 
Anhörung der gesetzlichen Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer für 
bestimmte Arbeitnehmer eines Bergbaubetriebes eine Ausnahme von den Bestimmungen der 
Wochenend- und Feiertagsruhe zuzulassen, wenn dies 

         

1. infolge der Neuerrichtung oder Änderung einer Bergbauanlage oder der Einführung eines 
neuen Verfahrens aus technologischen Gründen, 

2. infolge von Betriebsunterbrechungen durch außergewöhnliche Ereignisse, 
3. durch besondere Witterungseinflüsse bis zum Ausgleich entstandener Folgen, 
4. zur Überbrückung von Versorgungsengpässen oder 
5. unverzüglich zur Sicherstellung der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen 
erforderlich ist. 

•                              4. ABSCHNITT 
                Sonderbestimmungen für Märkte und Messen Märkte und marktähnliche 
Veranstaltungen 
  
  § 16. Finden Märkte oder marktähnliche Veranstaltungen [§§ 286 bis 294 der Gewerbeordnung 
1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194] auf Grund gewerberechtlicher Bewilligung während der 
Wochenend- oder Feiertagsruhe statt, so ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern nur im örtlich 
und zeitlich bewilligten Rahmen dieser Veranstaltung und im unbedingt notwendigen Ausmaß 
zulässig. 

• Messen und messeähnliche Veranstaltungen 
  
§ 17. (1) Werden Messen oder messeähnliche Veranstaltungen durchgeführt, dürfen Arbeitnehmer 
auch während der Wochenend- und Feiertagsruhe mit Arbeiten beschäftigt werden, die 

         

1. innerhalb der letzten zwei Wochen vor Beginn zur Vorbereitung der Veranstaltung, wie zum 
Aufbau der Ausstellungseinrichtung und zur Anlieferung des Messegutes, 

2. zur Durchführung der Veranstaltung, 
3. zur Betreuung und Beratung der Besucher, 
4. zur Erfüllung der Aufgaben als Beauftragter 
  der beruflich berührten Besucherkreise oder 

5. für den Abbau und Abtransport des Messegutes, der Ausstellungseinrichtungen und sonstigen 
Abschlußarbeiten 

notwendig sind. In den Fällen der Z 2 und 3 ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern während 
der Wochenend- und Feiertagsruhe - unbeschadet der notwendigen Vor- und Abschlußarbeiten -
nur in der Zeit zwischen 9 Uhr und 18 Uhr, während der Sommerzeit gemäß dem 
Zeitzählungsgesetz, BGBl. Nr. 78/1976, wahlweise auch in der Zeit zwischen 10 Uhr und 19 Uhr 
zulässig. 

(2) Werbe- und Verkaufsveranstaltungen gelten als Messen oder messeähnliche Veranstaltungen, 
wenn sie die Voraussetzungen der Abs. 3 bis 6 erfüllen. 
(3) Als Messe im Sinne des Abs. 1 ist eine zeitlich begrenzte, im allgemeinen regelmäßig 
wiederkehrende Veranstaltung zu verstehen, in deren Rahmen eine Vielzahl von Ausstellern ein 
umfassendes Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und überwiegend nach 
Muster vor allem an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer 
vertreibt (Fachmesse). 
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(4) Als Messe im Sinne des Abs. 1 ist auch eine im allgemeinen regelmäßig wiederkehrende, 
jedoch höchstens zweimal im Jahr stattfindende Veranstaltung in der Dauer von mindestens drei 
und höchstens zehn aufeinanderfolgenden Tagen anzusehen, in deren Rahmen eine Vielzahl von 
Ausstellern ein umfassendes Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt und sowohl 
an gewerbliche Wiederverkäufer, gewerbliche Verbraucher oder Großabnehmer als auch an 
Letztverbraucher vertreibt (Publikumsmesse). 
(5) Als messeähnliche Veranstaltungen im Sinne des Abs. 1 gelten auch Veranstaltungen, die nur 
einmal oder jedenfalls ohne Regelmäßigkeit durchgeführt werden oder die die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit von bestimmten Gewerbezweigen oder Regionen darstellen sollen 
(Handwerksausstellungen, Leistungsschauen und dergleichen), bei welchen der Informationszweck 
gegenüber der Absicht des Warenvertriebes überwiegt. 
(6) Als Messen oder messeähnliche Veranstaltungen gelten Veranstaltungen jedoch nur dann, 
wenn infolge der großen Zahl der Aussteller und Besucher die Organisation der Durchführung von 
den Ausstellern nicht selbst bewältigt werden kann und die Veranstaltungen außerhalb jener 
Betriebsstätten durchgeführt werden, in denen der normale Geschäftsbetrieb der Aussteller 
stattfindet. 
(7) Der auf einer Messe oder messeähnlichen Veranstaltung ausstellende Arbeitgeber hat die 
Anzahl der bei der Messe oder messeähnlichen Veranstaltung während der Wochenend- und 
Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitnehmer dem Arbeitsinspektorat, in dessen Aufsichtsbezirk der 
Betrieb seinen Standort hat, vor Beginn der Messe oder messeähnlichen Veranstaltung schriftlich 
bekanntzugeben. 

• Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen, auf Flughäfen 
und Schiffslandeplätzen, Zollfreiläden 
  
§ 18. (1) Für den Verkauf von Lebensmitteln, Reiseandenken und notwendigem Reisebedarf 
(Reiselektüre, Schreibmaterialien, Blumen, Reise-Toiletteartikel, Filme und dergleichen) und 
Artikeln des Trafiksortiments dürfen Arbeitnehmer auch während der Wochenend- und 
Feiertagsruhe in Verkaufsstellen in Bahnhöfen und Autobusbahnhöfen, auf Flughäfen und an 
Schiffslandeplätzen beschäftigt werden. Die dem Verkauf dieser Waren gewidmete Fläche darf pro 
Verkaufsstelle 80 Quadratmeter nicht übersteigen, soweit nicht auf Grund einer Verordnung 
gemäß § 7 Z 1 des Öffnungszeitengesetzes 2003 oder auf Grund des § 12 Abs. 3 letzter Satz des 
Öffnungszeitengesetzes 2003 ein größeres Ausmaß zulässig ist. Als Verkaufsstelle im Sinne dieser 
Bestimmung ist eine Verkaufsstelle nur dann anzusehen, wenn sie ausschließlich durch die 
betreffende Verkehrseinrichtung zugänglich ist. 
(2) Für den Verkauf des Sortiments von Zollfreiläden auf Flughäfen dürfen Arbeitnehmer auch 
während der Wochenend- und Feiertagsruhe beschäftigt werden. 

• 5. ABSCHNITT 
Sonderbestimmungen 
  
Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Verkehrsbetrieben 
  
§ 19. (1) Für Arbeitnehmer 

         

1. in Verkehrsbetrieben im Sinne des 
 a) Kraftfahrliniengesetzes (KfLG), 
 b) Gelegenheitsverkehrsgesetzes 1996, BGBl. Nr. 112, 
 c) Eisenbahngesetzes 1957, BGBl. Nr. 60, 
 d) Seilbahngesetzes 2003, BGBl. I Nr. 103, 
 e) Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, 
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 f) Seeschifffahrtsgesetzes, 

2. in Schlaf-, Liege- und Speisewagenunternehmungen im Rahmen des fahrenden Betriebes der 
Eisenbahnen, 

3. 
die in Unternehmen nach dem Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957, oder dem Flughafen-
Bodenabfertigungsgesetz, BGBl. I Nr. 97/1998, als Flughafenpersonal oder als 
Flugsicherungspersonal beschäftigt sind, 

kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen 
abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden, soweit diese Arbeitnehmer nicht gemäß § 1 
Abs. 2 Z 2 vom Geltungsbereich ausgenommen sind. 

  (2) 
         

1. 

Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unterschreiten oder ganz 
unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich festgelegten Zeitraum eine durchschnittliche 
Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige 
Ruhezeiten herangezogen werden. 

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden. 

3. In Fällen des besonderen Bedarfes kann zur Aufrechterhaltung des Verkehrs durch Betriebe 
im Sinne des Abs. 1 eine finanzielle Abgeltung der Ersatzruhe vorgesehen werden. 

(3) In Betrieben von Gebietskörperschaften können dienstrechtliche Vorschriften, die den 
wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwingend festlegen, Regelungen im Sinne der Abs. 1 
und 2 treffen. 
(3a) Soweit in diesem Bundesgesetz auf die EU-OPS verwiesen wird, ist dies ein Verweis auf 
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 3922/91 des Rates vom 16. Dezember 1991 zur 
Harmonisierung der technischen Vorschriften und der Verwaltungsverfahren in der Zivilluftfahrt, 
ABl. Nr. 373 vom 31.12.1991, S. 4, in der jeweils geltenden Fassung. 
(4) Arbeitnehmern, die im Rahmen des fliegenden Personals von Luftfahrtunternehmen beschäftigt 
werden, sind zu gewähren: 

         

1. 
sofern sie unter den Geltungsbereich der EU-OPS fallen, mindestens wöchentliche Ruhezeiten 
im Sinne der Bestimmungen des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich österreichischer 
Durchführungsvorschriften, 

2. 

im Übrigen jedoch in einem Durchrechnungszeitraum von einem Jahr pro Kalendermonat 
durchschnittlich mindestens acht, in jedem Monat jedoch mindestens sieben arbeitsfreie 
Kalendertage am Wohnsitzort. Arbeitsfreie Kalendertage sind den Arbeitnehmern zehn Tage 
im Voraus bekannt zu geben. Fallen diese in eine wöchentliche Ruhezeit, sind sie 
anzurechnen. 

(5) Auf Arbeitnehmer gemäß Abs. 4, für die kollektivvertragliche Regelungen über die 
wöchentliche Ruhezeit gelten, sind die Abschnitte 2 bis 4 dieses Bundesgesetzes nicht 
anzuwenden. 

• Sonderbestimmungen für das grenzüberschreitend eingesetzte 
Zugpersonal 
  
  § 19a. Für Arbeitnehmer gemäß § 18f Abs. 1 Z 3 AZG ist § 19 mit Ausnahme von Abs. 2 Z 2 und 
3 nicht anzuwenden. Diese haben statt dessen Anspruch auf die Gewährung einer 36stündigen 
wöchentlichen Ruhezeit pro Kalenderwoche. Darüber hinaus haben sie Anspruch 

         

1. auf die Verlängerung von zwölf wöchentlichen Ruhezeiten pro Jahr auf 60 Stunden, die den 
Samstag und den Sonntag umfassen müssen, 
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2. auf die Verlängerung von zwölf weiteren wöchentlichen Ruhezeiten pro Jahr auf 60 Stunden, 
die nicht den Samstag und den Sonntag umfassen müssen, sowie 

3. auf 28 weitere 24stündige Ruhezeiten. 
• Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Heil- und Pflegeanstalten 

(Krankenanstalten) und Kuranstalten 
  
§ 20. (1) Für Arbeitnehmer in Heil- und Pflegeanstalten (Krankenanstalten) und in Kuranstalten, 

         

1. die in Gesundheitsberufen tätig sind oder 

2. deren Beschäftigung zur Aufrechterhaltung des Betriebes in solchen Anstalten 
unumgänglich notwendig ist, 

kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen 
abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden. 

  (2) 
         

1. 

Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unterschreiten oder ganz 
unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich festgelegten Zeitraum eine durchschnittliche 
Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige 
Ruhezeiten herangezogen werden. 

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden. 

3. In Ausnahmefällen kann zur Aufrechterhaltung des Anstaltsbetriebes eine finanzielle 
Abgeltung der Ersatzruhe vorgesehen werden. 

(3) In Betrieben (Anstalten) von Gebietskörperschaften und sonstigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts können dienstrechtliche Vorschriften, die den wesentlichen Inhalt des 
Arbeitsverhältnisses zwingend festlegen, Regelungen im Sinne der Abs. 1 und 2 treffen. 

• Sonderbestimmungen für bestimmte Arbeitnehmer in öffentlichen 
Apotheken und Anstaltsapotheken 
  
§ 21. (1) Für angestellte Apothekenleiter und andere vertretungsberechtigte Apotheker in 
öffentlichen Apotheken oder Anstaltsapotheken kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche 
Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden. 
  (2) 

         

1. 

Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unterschreiten oder ganz 
unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich festgelegten Zeitraum eine durchschnittliche 
Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige 
Ruhezeiten herangezogen werden. 

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden. 

3. In Ausnahmefällen kann zur Aufrechterhaltung der Arzneimittelversorgung eine finazielle 
Abgeltung der Ersatzruhe vorgesehen werden. 

(3) Bei Arbeitsleistungen in Apotheken, die ununterbrochenen Bereitschaftsdienst in 
Ruferreichbarkeit gemäß § 8 Abs. 3 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907 versehen, darf 
Ruferreichbakreit nur während zwei wöchentlichen Ruhezeiten pro Monat vereinbart werden. Der 
Kollektivvertrag kann zulassen, daß Ruferreichbarkeit innerhalb eines Zeitraumes von drei 
Monaten während sechs wöchentlichen Ruhezeiten vereinbart werden kann. Diese Bestimmung gilt 
nicht für Vertreter von alleinarbeitenden Apothekenleitern. 
(4) In Betrieben von Gebietskörperschaften können dienstrechtliche Vorschriften, die den 
wesentlichen Inhalt des Arbeitsverhältnisses zwingend regeln, Regelungen im Sinne der Abs. 1 bis 
3 treffen. 
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• Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Betrieben des 
Bewachungsgewerbes 
  
§ 22. (1) Für Arbeitnehmer in Betrieben des Bewachungsgewerbes im Sinne des § 129 Abs. 4 
GewO 1994 kann durch Kollektivvertrag die wöchentliche Ruhezeit und die Ruhezeit an Feiertagen 
abweichend von den §§ 3, 4 und 7 geregelt werden. 
  (2) 

         

1. 

Die wöchentliche Ruhezeit darf in einzelnen Wochen 36 Stunden unterschreiten oder ganz 
unterbleiben, wenn in einem kollektivvertraglich festgelegten Zeitraum eine durchschnittliche 
Ruhezeit von 36 Stunden erreicht wird. Zur Berechnung dürfen nur mindestens 24stündige 
Ruhezeiten herangezogen werden. 

2. Die Lage der Ersatzruhe kann abweichend von § 6 festgelegt werden. 

3. Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Bewachung kann eine finanzielle Abgeltung der 
Ersatzruhe vorgesehen werden. 

• Abschnitt 5a 
Lenker bestimmter Kraftfahrzeuge 
  
§ 22a. (1) Auf die Beschäftigung von Lenkern von Kraftfahrzeugen, die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, ABl. Nr. 
L 102 vom 11.04.2006 S. 1, fallen, sind die §§ 2 bis 5 und 19 nicht anzuwenden, soweit diese auf 
die Dauer der wöchentlichen Ruhezeit Bezug nehmen. Für diese Lenker gelten Vorschriften über 
die wöchentliche Ruhezeit nach Maßgabe dieser Verordnung auch auf Fahrtstrecken, die nicht 
unter Art. 2 Abs. 2 dieser Verordnung fallen. 
(2) Für den Kraftfahrlinienverkehr mit einer Linienstrecke von nicht mehr als 50 km sind die §§ 2 
bis 5 und 19, soweit sie auf die Dauer der wöchentlichen Ruhezeit Bezug nehmen, dann nicht 
anzuwenden, wenn durch Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung 

         

1. eine Verlängerung der täglichen Lenkzeit auf mehr als zweimal wöchentlich neun Stunden 
zugelassen wurde (§ 14a Abs. 1 AZG) oder 

2. eine Verlängerung der wöchentlichen Lenkzeit zugelassen wurde (§ 14a Abs. 2 AZG). 
In diesem Fall gelten stattdessen die §§ 22b und 22c. 

• Wöchentliche Ruhezeit 
  
§ 22b. (1) Der Lenker hat in jeder Woche Anspruch auf eine ununterbrochene wöchentliche 
Ruhezeit von mindestens 45 Stunden. Diese wöchentliche Ruhezeit kann auf 36 
zusammenhängende Stunden verkürzt werden. Durch Kollektivvertrag kann zugelassen werden, 
daß die wöchentliche Ruhezeit außerhalb des Standortes des Fahrzeuges oder des Heimatortes des 
Lenkers auf 24 zusammenhängende Stunden verkürzt wird. Jede Verkürzung ist durch eine 
zusammenhängende Ruhezeit auszugleichen, die vor Ende der auf die betreffende Woche 
folgenden dritten Woche zu nehmen ist. Diese als Ausgleich zustehende Ruhezeit ist zusammen 
mit einer anderen mindestens achtstündigen Ruhezeit zu gewähren, und zwar über Verlangen des 
Lenkers am Aufenthaltsort des Fahrzeugs oder am Heimatort des Lenkers. 
(2) Eine wöchentliche Ruhezeit, die in einer Woche beginnt und in die darauffolgende Woche 
reicht, kann auch der zweiten Woche zugerechnet werden. 
(3) Zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten dürfen höchstens sechs Tage liegen. Durch 
Kollektivvertrag kann zugelassen werden, daß im grenzüberschreitenden Personenverkehr mit 
Ausnahme des Linienverkehrs zwischen zwei wöchentlichen Ruhezeiten höchstens zwölf Tage 
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liegen dürfen und die wöchentlichen Ruhezeiten in einem Durchrechnungszeitraum von zwei 
Wochen spätestens am Ende der zweiten Woche zusammen gewährt werden. 

• Abweichungen 
  
  § 22c. Im Falle des § 22a Abs. 2 kann der Lenker, wenn es mit der Sicherheit im Straßenverkehr 
vereinbar ist, um einen geeigneten Halteplatz zu erreichen, von § 22b abweichen, soweit dies 
erforderlich ist, um die Sicherheit der Fahrgäste, des Fahrzeugs oder seiner Ladung zu 
gewährleisten. Art und Grund der Abweichung sind zu vermerken 

         

1. 

auf dem Schaublatt, wenn das Fahrzeug mit einem analogen Kontrollgerät im Sinne des 
Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, 
ABl. Nr. L 370 vom 31.12.1985 S. 8, in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, 
ausgerüstet ist, 

2. 
auf dem Ausdruck des Kontrollgeräts, wenn das Fahrzeug mit einem digitalen Kontrollgerät 
im Sinne des Anhangs I B der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85, in der Fassung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006, ausgerüstet ist, 

3. im Arbeitszeitplan in den Fällen des Art. 16 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, 
4. in den Arbeitszeitaufzeichnungen in den übrigen Fällen. 

• Informationspflichten 
  
  § 22d. Der Dienstzettel gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG), 
BGBl. Nr. 459/1993, hat neben allen dort genannten Angaben auch einen Hinweis auf die im § 23 
genannten Rechtsvorschriften sowie auf die Möglichkeiten zur Einsichtnahme zu enthalten. 

• Schadenersatz- und Regressansprüche 
  
  § 22e. Bei Schadenersatz- und Regressansprüchen zwischen Arbeitgebern und Lenkern gelten als 
Grund für die Minderung oder den gänzlichen Ausschluss von Ersatz- oder Regressansprüchen im 
Sinne des § 2 Abs. 2 Z 4 und 5 des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 80/1965, 

         

1. ein Verstoß des Arbeitgebers gegen die Informationspflicht gemäß § 22d, oder 
2. ein Verstoß gegen die Bestimmungen über die wöchentliche Ruhezeit, 
es sei denn, dass diese Verstöße auf den Eintritt des Schadens oder die Schadenshöhe keinen 
Einfluss haben konnten. 

• Abschnitt 5b 
  
Sonderbestimmungen für Arbeitnehmer in Verkaufsstellen und 
bestimmten Dienstleistungsbetrieben 
  
§ 22f. (1) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen gemäß § 1 des Öffnungszeitengesetzes 2003 dürfen an 
Samstagen nach 13 Uhr beschäftigt werden, soweit die jeweils geltenden 
Öffnungszeitenvorschriften das Offenhalten dieser Verkaufsstellen zulassen. Mit Arbeiten gemäß § 
3 Abs. 2 dürfen Arbeitnehmer höchstens eine weitere Stunde beschäftigt werden. 
(2) Arbeitnehmer in Betriebseinrichtungen von Dienstleistungsbetrieben, die mit 
Betriebseinrichtungen gemäß § 1 Öffnungszeitengesetz 2003 vergleichbar sind, dürfen an 
Samstagen bis 18 Uhr, mit Arbeiten gemäß § 3 Abs. 2 bis 19 Uhr beschäftigt werden, soweit nicht 
durch Verordnung nach §§ 12 oder 13 oder Kollektivvertrag nach § 12a weiter gehende 
Ausnahmen zugelassen sind. 
(3) Der Kollektivvertrag kann Sonderbestimmungen für die Beschäftigung von Arbeitnehmern 
nach Abs. 1 und 2 festsetzen. 
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(4) Abs. 1 und 3 gelten auch für Tätigkeiten gemäß § 9 des Öffnungszeitengesetzes 2003. 

• 6. ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften 
Auflage des Gesetzes 
  
  § 23. Der Arbeitgeber hat einen Abdruck dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen, soweit sie für den Betrieb in Betracht kommen, sowie 
eine Abschrift der für den Betrieb allenfalls ergangenen Bescheide an geeigneter, für die 
Arbeitnehmer leicht zugänglicher Stelle aufzulegen oder den Arbeitnehmern mittels eines 
sonstigen Datenträgers samt Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung 
oder durch geeignete Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

• Aushang der Ruhezeitenregelung 
  
  § 24. Der Arbeitgeber hat an einer für die Arbeitnehmer des Betriebes leicht zugänglichen Stelle 
einen Aushang über den Beginn und das Ende der wöchentlichen Ruhezeit gut sichtbar 
anzubringen oder den Arbeitnehmern mittels eines sonstigen Datenträgers samt 
Ablesevorrichtung, durch geeignete elektronische Datenverarbeitung oder durch geeignete 
Telekommunikationsmittel zugänglich zu machen. 

• Aufzeichnungen und Auskunftspflicht 
  
§ 25. (1) Der Arbeitgeber hat zur Überwachung der Einhaltung der Ruhezeiten Aufzeichnungen 
über Ort, Dauer und Art der Beschäftigung aller während der Wochenend-, Wochen-, Ersatz- oder 
Feiertagsruhe beschäftigten Arbeitnehmer und deren Entlohnung sowie über die gemäß § 6 
gewährte Ersatzruhe zu führen. 
(2) Der Arbeitgeber hat der Arbeitsinspektion und ihren Organen die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und auf Verlangen die gemäß Abs. 1 zu führenden Aufzeichnungen zur Einsicht 
vorzulegen. 

• Sonderbestimmungen für die Schifffahrt 
  
§ 25a. (1) Dienstpläne und Arbeitszeitaufzeichnungen im Sinne der §§ 24 und 25 sind für die an 
Bord beschäftigten Arbeitnehmer an Bord der Schiffe im Sinne des Schifffahrtsgesetzes und des 
Seeschifffahrtsgesetzes anzubringen bzw. zu führen. Dies gilt jedoch nicht für Fahrzeuge, die nur 
dem Remork im Sinne des § 2 Z 30 Schifffahrtsgesetz in Häfen dienen. 
(2) An Bord von Schiffen, die unter das Seeschifffahrtsgesetz fallen, sind die Unterlagen gemäß 
Abs. 1 überdies in den Arbeitssprachen und in Englisch anzubringen bzw. zu führen und haben den 
Standardmustern der Anhänge I und II der Richtlinie 1999/95/EG zu entsprechen. Eine schriftlich 
vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bestätigte Kopie der Arbeitszeitaufzeichnung ist dem 
Arbeitnehmer auszuhändigen. 

• Behördenzuständigkeit und Verfahrensvorschriften 
  
§ 26. (1) Die nach diesem Bundesgesetz den Arbeitsinspektoraten zustehenden Aufgaben und 
Befugnisse sind in den vom Wirkungsbereich der Arbeitsinspektion ausgenommenen Betrieben von 
den zur Wahrung des Arbeitnehmerschutzes sonst berufenen Behörden wahrzunehmen. 
(2) über Berufungen gegen Bescheide der Arbeitsinspektorate entscheidet der Bundesminister für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales. 
(3) Die den Arbeitsinspektoraten nach diesem Bundesgesetz zustehenden Aufgaben und 
Befugnisse, die sich über den Wirkungsbereich eines Arbeitsinspektorates hinaus erstrecken, sind 
vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales wahrzunehmen. 
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(4) Anzeigen gemäß § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 2 und 4 und § 12 Abs. 3 sind von Stempel- und 
Rechtsgebühren des Bundes befreit. 

• Strafbestimmungen 
  
§ 27. (1) Arbeitgeber, die den §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und 2, §§ 6, 6a, 7, 8 und 9 Abs. 1 bis 3 und 5 
oder den §§ 10 bis 22b, 22c zweiter Satz, 22f sowie 24 bis 25a zuwiderhandeln, sind, sofern die 
Tat nicht nach anderen Vorschriften einer strengeren Strafe unterliegt, von der 
Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von 72 Euro bis 2 180 Euro, im Wiederholungsfall 
von 145 Euro bis 2 180 Euro zu bestrafen. 
(2) Ebenso sind Arbeitgeber zu bestrafen, die die wöchentliche Ruhezeit gemäß Art. 8 Abs. 6 und 
7 oder Art. 12 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 nicht gewähren. 
(2a) Ebenso sind Arbeitgeber zu bestrafen, die in Bezug auf wöchentliche Ruhezeiten den 
Bestimmungen des Abschnittes Q der EU-OPS einschließlich österreichischer 
Durchführungsvorschriften zuwiderhandeln. 
(2b) Abweichend von Abs. 1 bis 2 sind Arbeitgeber, sofern die Tat nicht nach anderen Vorschriften 
einer strengeren Strafe unterliegt, von der Bezirksverwaltungsbehörde im Wiederholungsfall mit 
einer Geldstrafe von 218 Euro bis 3 600 Euro zu bestrafen, wenn die wöchentliche Ruhezeit 
weniger als 24 Stunden betragen hat, soweit nicht eine kürzere Ruhezeit zulässig ist. 
(3) Besteht bei einer Bezirksverwaltungsbehörde der Verdacht einer Zuwiderhandlung durch ein 
Organ einer Gebietskörperschaft, so hat die Behörde, wenn es sich um ein Organ des Bundes oder 
eines Landes handelt, eine Anzeige an das oberste Organ, welchem das der Zuwiderhandlung 
verdächtigte Organ untersteht, in allen anderen Fällen aber eine Anzeige an die Aufsichtsbehörde 
zu erstatten. 
(4) Im Falle des § 22a Abs. 1 zweiter Satz genügt abweichend von § 44a Z 2 des 
Verwaltungsstrafgesetzes 1991 (VStG), BGBl. Nr. 52, als Angabe der verletzten 
Verwaltungsvorschrift die Angabe des entsprechenden Gebotes oder Verbotes der Verordnung 
(EG) Nr. 561/2006. 
(5) Für Verstöße gegen die in Abs. 2 genannten Rechtsvorschriften im internationalen 
Straßenverkehr beträgt die Verjährungsfrist abweichend von § 31 Abs. 2 VStG ein Jahr. 
(6) Wurden Verwaltungsübertretungen nach den Abs. 1 und 2 nicht im Inland begangen, gelten 
sie an jenem Ort begangen, an dem sie festgestellt wurden. 

• Weitergelten von Regelungen 
  
§ 28. (1) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende für die Arbeitnehmer günstigere 
Regelungen in Kollektivverträgen, Arbeits-(Dienst-)Ordnungen, Betriebsvereinbarungen oder 
Arbeitsverträgen werden durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 
(2) Bei Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes bestehende Bestimmungen in Kollektivverträgen in 
Angelegenheiten, die durch Kollektivvertrag abweichend geregelt werden können, gelten als solche 
abweichende Regelungen. Bestehende kollektivvertragliche Ansprüche können auf Ansprüche 
gemäß § 19 Abs. 2 Z 3, § 20 Abs. 2 Z 3, § 21, Abs. 2 Z 3 und § 22 Abs. 2 Z 3 nur insoweit 
angerechnet werden, als dadurch die Belastung der Arbeit während der wöchentlichen Ruhezeit 
nicht aber Mehrarbeit oder andere Arbeitserschwernisse abgegolten werden. 
(3) Bestehende kollektivvertragliche Ansprüche können auf Ansprüche gemäß § 9 Abs. 5 nur 
insoweit angerechnet werden, als dadurch die Belastung der Feiertagsarbeit nicht aber Mehrarbeit 
oder andere Arbeitserschwernisse abgegolten werden. 

• 7. ABSCHNITT 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 
Außerkrafttreten von Ausnahmegenehmigungen 
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  § 29. Bescheide, mit Ausnahme der Strafbescheide, die auf Grund von Vorschriften erlassen 
worden sind, die durch dieses Bundesgesetz außer Kraft gesetzt werden, verlieren spätestens mit 
Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes ihre Wirksamkeit, wenn nicht 
innerhalb dieser Frist um eine Ausnahmegenehmigung nach diesem Bundesgesetz angesucht wird. 

• Anhängige Verfahren 
  
§ 30. (1) Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes anhängigen 
Verwaltungsverfahren ist an Stelle der aufgehobenen Vorschriften dieses Bundesgesetz 
anzuwenden. 
(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auch auf strafbare Handlungen oder 
Unterlassungen anzuwenden, die vor seinem Inkrafttreten begangen worden sind, sofern diese 
dadurch nicht einer strengeren Strafe unterliegen als nach den bisher geltenden Vorschriften. 

• Aufhebung von Rechtsvorschriften 
  
§ 31. (1) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten außer Kraft: 

         

1. 

Das Gesetz vom 28. Juli 1902, RGBl. Nr. 156, betreffend die Regelung des 
Arbeitsverhältnisses der bei Regiebauten von Eisenbahnen und in den Hilfsanstalten 
derselben verwendeten Arbeiter, in der Fassung des Gesetzes StGBl. Nr. 42/1919 und der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 191/1928, 50/1948 und 234/1972; 

2. § 3 des Privat-Kraftwagenführergesetzes, BGBl. Nr. 359/1928, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 174/1946, 50/1948, 313/1964, 317/1971 und 390/1976; 

3. 
Artikel VI des Angestelltengesetzes, BGBl. Nr. 292/1921, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 229/1937, 174/1946, 159/1947, 108/1958, 253/1959, 292/1971, 317/1971, 
418/1975, 390/1976 und 107/1979; 

4. 

die Verordnung des Justizministers im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren und dem 
Leiter des Handelsministeriums vom 30. Juni 1911, RGBl. Nr. 129, über die Einhaltung der 
Sonn- und Feiertagsruhe in den Kanzleien der Rechtsanwälte und Notare, in der Fassung des 
Gesetzes StGBl. Nr. 95/1919 und der Vollzugsanweisung StGBl. Nr. 124/1920; 

5. 
die Vollzugsanweisung des Staatsamtes für Handel und Gewerbe, Industrie und Bauten im 
Einvernehmen mit den beteiligten Staatsämtern vom 24. Juni 1919, StGBl. Nr. 326, über die 
Sonntagsruhe in den Kanzleien der Patentanwälte; 

6. die Verordnung des Bundesministers für Handel und Verkehr vom 6. April 1933, BGBl. Nr. 
166, betreffend die Bewilligung von Ausnahmen von der Feiertagsruhe für den Bergbau; 

7. 

das Gesetz vom 16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, in der Fassung der Gesetze RGBl. Nr. 125/1905 und 
StGBl. Nr. 282/1919 sowie der Bundesgesetze BGBl. II Nr. 421/1934, BGBl. Nr. 548/1935, 
194/1947 und 156/1958 hinsichtlich seiner arbeitsrechtlichen Bestimmungen; 

8. 
das Gesetz vom 15. Mai 1919, StGBl. Nr. 282, über die Mindestruhezeit, den Ladenschluß 
und die Sonntagsruhe in Handelsgewerben und anderen Betrieben, in der Fassung des 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 50/1974; 

9. § 2 Abs. 1 Z 2, 4, 6 und 7 und § 5 des Feiertagsruhegesetzes 1957, BGBl. Nr. 153, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 264/1967; 

10. 
die §§ 9, 10 und 12 Abs. 1 des Bergarbeitergesetzes, StGBl. Nr. 406/1919, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 190/1928, der Verordnung BGBl. Nr. 209/1933 und des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 50/1948; 

11. die Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den 
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Bundesministern für Handels und Verkehr und für Unterricht vom 26. Juni 1933, BGBl. Nr. 
261, betreffend Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen (Ruhe- und Festtagen); 

12. 
die Verordnung der Bundesregierung vom 28. Juni 1933, BGBl. Nr. 262, betreffend 
Ausnahmen von der Arbeitsruhe an Feiertagen (Ruhe- und Festtagen) in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 455/1937; 

13. 

die Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des Inneren und 
dem Minister für Kultus und Unterricht vom 24. April 1895, RGBl. Nr. 58, womit in 
Durchführung des Gesetzes vom 16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der 
Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, die gewerbliche Arbeit an Sonntagen bei 
einzelnen Kategorien von Gewerben gestattet wird, in der Fassung der Verordnungen RGBl. 
Nr. 125/1895, 97/1897, 76/1898, 35/1904, 99/1904, 97/1906, 186/1912, 208/1913, BGBl. Nr. 
98/1924, 44/1926, 313/1927, 156/1929, 403/1935, 273/1959 und 369/1967; 

14. 

die Verordnung des Handelsministeriums, des Ministeriums für Inneres, des Ministeriums für 
Kultus und Unterricht, des Finanzministeriums und des Ministeriums für Landesverteidigung 
im Einvernehmen mit dem k. u. k. Reichskriegsministerium vom 18. Jänner 1897 betreffend 
die Einhaltung der Sonntagsruhe beim Pulververschleiße, RGBl. Nr. 26; 

15. die Verordnungen der Landeshauptleute, die auf Grund des § 7 der Durchführungsverordnung 
zum Sonntagsruhegesetz, RGBl. Nr. 58/1895, erlassen wurden; 

16. § 376 Z 47 Abs. 2 lit. b bis d der GewO 1973, BGBl. Nr. 50/1974; 

17. 
Verordnung des Landeshauptmannes von Wien vom 18. Feber 1982, LGBl. Nr. 10, 
betreffend Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsruhe im Gewerbe der Blumenbinder in 
Verkaufsstellen auf Bahnhöfen. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes treten für Arbeitnehmer, die unter den 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes fallen, folgende Rechtsvorschriften außer Kraft: 

         

1. das Feiertagsruhegesetz 1957, BGBl. Nr. 153, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
264/1967; 

2. 
die Verordnung des Staatsamtes für soziale Verwaltung vom 29. Oktober 1945, StGBl. Nr. 
212, über die Lohnzahlung an Feiertagen, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 
105/1961; 

3. § 12 Abs. 3 und 4 des Arbeitszeitgesetzes, BGBl. Nr. 461/1969, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 238/1971, 2/1975 und 354/1981. 

(3) Mit Inkrafttreten der Änderungen durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 5/1997 tritt Abschnitt 
XVII Z 1 der Arbeitsruhegesetz-Verordnung, BGBl. Nr. 149/1984, außer Kraft. 

• Weitergelten von Rechtsvorschriften 
  
§ 32. (1) Verordnungen, die der Landeshauptmann auf Grund des § 1 Artikel VII oder IX des 
Gesetzes vom 16. Jänner 1895, RGBl. Nr. 21, betreffend die Regelung der Sonn- und 
Feiertagsruhe im Gewerbebetriebe, in der Fassung der Gesetze RGBl. Nr. 125/1905, StGBl. Nr. 
282/1919 und BGBl. II Nr. 421/1934, BGBl. Nr. 548/1935, 194/1947 und 156/1958 erlassen hat 
und welche die Beschäftigung von Arbeitnehmern während der Wochenend- und Feiertagsruhe 
zulassen, gelten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes als bundesgesetzliche Regelung. Sie 
treten mit Neuerlassung der Verordnung des Landeshauptmannes, spätestens jedoch 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes außer Kraft. 
(2) Verordnungen, die der Landeshauptmann vor dem In-Kraft-Treten des Öffnungszeitengesetzes 
2003 auf Grund des § 13 Abs. 1 erlassen hat und welche die Beschäftigung von Arbeitnehmern an 
Samstagen nach 18 Uhr, an Sonntagen und an Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß § 1 Abs. 1 bis 
3 des Öffnungszeitengesetzes 1991, BGBl. Nr. 50/1992, regeln, gelten nach dem In-Kraft-Treten 
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des Öffnungszeitengesetzes 2003 als Verordnungen gemäß § 5 Abs. 2 bis 4 des 
Öffnungszeitengesetzes 2003. 

• Verweisungen 
  
  § 32a. Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 
ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

• Bezugnahme auf Richtlinien 
  
  § 32b. Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen Union 
umgesetzt: 

         

1. Richtlinie 2003/88/EG des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung (ABl. Nr. L 299 vom 18.11.2003 S. 9). 

2. Richtlinie 97/81/EG des Rates vom 15. Dezember 1997 zu der von UNICE, CEEP und EGB 
geschlossenen Rahmenvereinbarung über Teilzeitarbeit (ABl. Nr. L 14 vom 20.01.1998 S. 9); 

3. 

Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 
Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners’ Association ECSA) und dem 
Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of Transport 
Workers’ Unions in the European Union FST) getroffenen Vereinbarung über die Regelung 
der Arbeitszeit von Seeleuten 2000 (ABl. Nr. L 167 vom 02.07.1999 S. 33); 

4. 
Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der 
Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die Gemeinschaftshäfen anlaufen, vom 
13. Dezember 1999 (ABl. Nr. L 14 vom 20.01.2000 S. 29); 

5. 

Richtlinie 2000/79/EG des Rates vom 27. November 2000 über die Durchführung der von der 
Vereinigung Europäischer Fluggesellschaften (AEA), der Europäischen Transportarbeiter-
Föderation (ETF), der European Cockpit Association (ECA), der European Regions Airline 
Association (ERA) und der International Air Carrier Association (IACA) geschlossenen 
Europäischen Vereinbarung über die Arbeitszeitorganisation für das fliegende Personal der 
Zivilluftfahrt (ABl. Nr. L 302 vom 01.12.2000 S. 57); 

6. 
Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur 
Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransportes 
ausüben (ABl. Nr. L 80 vom 23.03.2002 S. 35); 

7. 

Richtlinie 2005/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2005 
betreffend die Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft der Europäischen Bahnen (CER) und 
der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über bestimmte Aspekte der 
Einsatzbedingungen des fahrenden Personals im interoperablen grenzüberschreitenden 
Verkehr im Eisenbahnsektor (ABl. Nr. L 195 vom 27.07.2005, S. 15). 

• Inkrafttreten 
  
§ 33. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1984 in Kraft. 
(1a) § 17 Abs. 1 letzter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 158/1991 tritt mit 31. 
März 1991 in Kraft. 
(1b) Abschnitt 5a (§§ 22a bis 22c) sowie die §§ 27 Abs. 1, 1a, 3 und 4 und 32a, in der Fassung 
des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 446/1994, treten mit 1. Juli 1994 in Kraft. 
(1c) § 13a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 804/1995 tritt mit 1. Dezember 1995 in 
Kraft. Mit diesem Tag tritt auch § 7a außer Kraft. 
(1d) § 1 Abs. 2 Z 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 410/1996 tritt mit 1. Juli 1996 in 
Kraft. 
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(1e) § 3 Abs. 4, § 6a, § 10a, § 12a, § 22a Abs. 1a, § 27 Abs. 1 und § 32a in der Fassung des 
Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 46/1997, treten mit 1. Mai 1997 in Kraft. 
(1f) § 21 Abs. 1, 3 und 4 und § 27 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 88/1999 
treten mit 1. Jänner 2000 in Kraft. 
(1g) § 27 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 
in Kraft. 
(1h) Die §§ 13, 13a, 18 Abs. 1, 19 Abs. 1 lit. f, 22 Abs. 1, 22d, 23, 24, 27 Abs. 1 und 32 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 48/2003 treten gleichzeitig mit dem 
Öffnungszeitengesetz 2003 in Kraft. 
(1i) § 1 Abs. 2 Z 2, 3 und 6 lit. e, § 19 Abs. 1, § 25a sowie § 32b in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2004 treten mit 1. Mai 2004 in Kraft. 
(1j) Die §§ 7 Abs. 3, 19 Abs. 4 und 5 sowie 32b Z 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 159/2004 treten mit 1. Jänner 2005 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 1 Abs. 2 Z 3 außer Kraft. 
(1k) § 22c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004 tritt mit 5. Mai 2005 in Kraft. 
(1l) Die §§ 22a, 22c bis 22f, 27, 32b Z 1 und 6 sowie 34 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2006 treten mit 11. April 2007 in Kraft. 
(1m) § 3 Abs. 2a und § 27 Abs. 1, 2 und 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
61/2007 treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft. 
(1n) § 19 Abs. 3a und 4, § 19a sowie § 32b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
124/2008 treten am 16. Juli 2008 in Kraft. § 27 Abs. 2a und 2b tritt mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. 
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits von dem seiner Kundmachung 
folgenden Tag an erlassen werden. Diese Verordnungen dürfen frühestens mit dem im Abs. 1 
bezeichneten Tag in Kraft gesetzt werden. 

• Vollziehung 
  
§ 34. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

         

1. 
der Bundeskanzler im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales hinsichtlich der Arbeitnehmer in Betrieben des Bundes; soweit finanzielle 
Angelegenheiten berührt sind, auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen; 

2. 
der Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales hinsichtlich der Arbeitnehmer in Betrieben, die dem 
Verkehrs-Arbeitsinspektorat unterstehen; 

3. der Bundesminister für Finanzen hinsichtlich des § 26 Abs. 4; 

4. 

im übrigen der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler hinsichtlich der Arbeitnehmer in Betrieben der Länder, Gemeinden und 
Gemeindeverbände, soweit finanzielle Angelegenheiten berührt sind auch im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen; 

5. der Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hinsichtlich aller anderen 
Arbeitnehmer. 

(2) Die in Abs. 1 Z 1, 2 und 5 genannten Bundesminister sind auch mit der Vollziehung der 
Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 betraut. 

 
 



- 39 - 

 
© Mag. Marcus Watzdorf 

Stand: 26.11.2009 

 

Verordnung des Bundesministers für soziale Verwaltung vom 18. Jänner 
1984 betreffend Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe 

(Arbeitsruhegesetz-Verordnung - ARG-VO) 
StF: BGBl. Nr. 149/1984  
Änderung 
BGBl. Nr.    270/1984 
BGBl. Nr.    545/1985 
BGBl. Nr.    635/1986 
BGBl. Nr.     89/1988 
BGBl. Nr.    304/1988 
BGBl. Nr.    240/1989 
BGBl. Nr.     31/1990 
BGBl. Nr.    171/1990 
BGBl. Nr.    341/1990 
BGBl. Nr.    558/1990 (DFB) 
BGBl. Nr.    790/1990 
BGBl. Nr.    252/1991 
BGBl. Nr.     27/1992 
BGBl. Nr.    384/1992 
BGBl. Nr.    435/1992 
BGBl. Nr.    807/1992 
BGBl. Nr.     66/1993 
BGBl. Nr.    163/1993 (DFB) 
BGBl. Nr.    359/1993 
BGBl. Nr.    468/1993 
BGBl. Nr.    815/1994 
BGBl. Nr.    851/1994 
BGBl. Nr.    942/1994 
BGBl. Nr.    143/1995 
BGBl. Nr.    404/1995 
BGBl. Nr.    737/1995 
BGBl. Nr.    815/1995 
BGBl. Nr.    139/1996 
BGBl. I Nr.    5/1997 (NR: GP XX RV 374 AB 469 S. 49. BR: 5305 AB 5361 S. 620.) 
BGBl. II Nr.  14/1997 
BGBl. II Nr.  92/1997 
BGBl. II Nr. 152/1997 
BGBl. II Nr. 189/1997 
BGBl. II Nr. 242/1998 
BGBl. II Nr. 374/1998 
BGBl. II Nr.  76/1999 
BGBl. II Nr. 165/1999 
BGBl. II Nr.  41/2000 
BGBl. II Nr. 125/2000 
BGBl. II Nr. 245/2000 
BGBl. II Nr.  11/2001 
BGBl. II Nr. 183/2002 
BGBl. II Nr. 233/2002 
BGBl. II Nr. 307/2002 
BGBl. II Nr. 247/2003 
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BGBl. II Nr. 353/2003 
BGBl. II Nr. 175/2004 
BGBl. II Nr. 307/2004 
BGBl. II Nr. 136/2008 
BGBl. II Nr. 133/2009 
BGBl. II Nr. 304/2009 
Präambel/Promulgationsklausel 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Arbeitsruhegesetzes (ARG), BGBl. Nr. 144/1983, wird im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie verordnet: 
 
 
§ 1. (1) Während der Wochenend- und Feiertagsruhe dürfen Arbeitnehmer nur die in der Anlage 
angeführten Tätigkeiten während der jeweils angeführten Zeiträume ausüben. 
(2) Arbeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den zugelassenen Arbeiten stehen oder 
ohne die diese nicht durchführbar wären, sind zugelassen, soweit sie nicht vor oder nach der 
Wochenend- oder Feiertagsruhe vorgenommen werden können. 
(3) Versuche in Laboratorien (Prüfständen) und Forschungsvorhaben, die auf Grund ihrer Eigenart 
während der Wochenend- und Feiertagsruhe nicht unterbrochen werden können, dürfen 
fortgeführt werden. 
(4) Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer ist auf das unbedingt notwendige Ausmaß zu 
beschränken. 
 
§ 2. Übertretungen dieser Verordnung werden gemäß § 27 ARG bestraft. 
 
§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1984 in Kraft. 
 
Anlage 
Ausnahmen von der Wochenend- und Feiertagsruhe (Ausnahmekatalog) 
Der Ausnahmekatalog ist wegen des großen Umfanges in diesem Skriptum nicht 
enthalten  - Bitte aus dem RIS abfragen! 

 


